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©ie nordtoeftdeutschen ©iözefen und das Bafeler 
fömzil in den Jahren 1431 bis 1441. 

Bon 

H e i n r i c h S t u t t . 

A. 
Durch die Ernennung Julian Cesarinis zum Präsidenten des 

in Basel abzuhaltenden Konzils hatte Papst Martin V . am 1. Fe­
bruar 1431 das Konzil zu Basel als rechtmäßig anerkannt*). J n -
dessen waren weder er noch sein Nachfolger Eugen I V . — Martin V . 
starb am 20. Februar 1 4 3 1 2 ) — eifriger Anhänger des konziliarm 
Gedankens. Bon Martin V . berichtet uns Johann von Ragusa, 
daß er schon das Wort "Konzil" gehaßt habe, und, nur durch die 
Zeitumstände dazu gedrängt, hatte er das Baseler Konzil ein­
berufen. Sein Nachfolger Eugen I V . (1431—1447) sah in dem 
Konzil einen Angriff auf die päpstliche Macht — was es auch 
war — und suchte seine alleinige Autorität bald durch Auflösung 
der Synode zu retten. 

B i s es indessen so weit kam, sah man in Basel dem Laus der 
Dinge nicht müßig zu, sondern handelte. Am 20. J u l i 1431 
wurde die Synode eröffnet. Am 19. September 3) versandte das 
Konzil allgemeine Mahnschreiben, welche alle Prälaten aufforderten, 
selbst zu kommen oder Gesandte nach Basel zu schicken. Bereits 
zwei Tage vorher, am 17. September 4), hatte sich der Konzilspräst-
dent an die U n i v e r s i t ä t K ö l n gewandt. Die Univerfitäten 
hatten ebenso wie die Kapitel und Orden als kirchliche Korpo­
rationen das Recht, Vertreter zu schicken. Daß das Konzil sich 
eifrig um die Gefolgschaft der Universitäten bemühte, ist leicht er­
klärlich. Die Universitäten waren der Sitz des konziliaren Ge­
dankens, und die Professoren mußten der Synode eifrige und kluge 
Mitarbeiter sein. J n dem Schreiben legte Cesarini zunächst die 
Notwendigkeit zur Abhaltung eines Generalkonzils dar und bat 
sodann die Universität dringend (eandern rogantes et exfaortantes), 
unverzüglich Gesandte zum Konzil zu senden. 

*) M. c. n 12 ff. Manst XXIX. 11. 
») Kastor, Geschichte der Päpste I 278. 
») R.T.A. X 516,39; M.C. U 32. 
4 ) Bianco, die alte Universität Köln I, Anlage XXV. 

SHedcrsächf. 3ahtbu$ 1928. 1 
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Um eben diese Zeit (21. September) fanden sich die E r z -
b i s c h ö f e v o n K ö l n u n d M a i n z in L a h n st e i n ein 
und beschlossen5), zunächst auf Provinjialsynoden eine Stellung­
nahme zum Konzil vorzubereiten. War das geschehen, sollte ein 
Nationalkonzil zu Mainz am 19. November 1431 endgültige Be­
schlüsse fassen. Der Erzbischof Konrad von Mainz lud schon am 
22. September6) seine Suffragane, darunter die B i s ch ö f e v o n 
V e r d e n , H i l d e s h e i m und H a l b e r st a d t nach A s ch a f-
s e n b u r g zu einer Besprechung ein. Die Aschaffenburger Pro-
vinjialsynode beschloß, Gesandte nach Basel zu entsenden7). Was 
Erzbifchof Dietrich von Köln unternahm, ist nicht bekannt. Das 
Mainzer Nationalkonzil kam nicht zustande, so daß eine einheitliche 
Stellungnahme des deutschen Klerus zum Baseler Konzil nicht 
durchgeführt werden konnte. Aber etwas Gutes brachten diese Ein­
ladungen zum Nationalkonzil wenigstens: sie weckten das Inter­
esse für Basel, s o d a ß B i s c h o s J o h a n n v o n H a l b e r -
st a d t sich am 11. Dezember 1431 durch einen „quidarn decre-
torurn doctor" inkorporieren ließ, und auch mehrere Erzbischöfe, 
darunter der von B r e m e n , einen Vertreter zum Konzil 
schickten8) (inkorporiert 3. Februar 1432). Beide konnten noch 
nichts von der am 18. Dezember 1431 in Rom verfügten Auf­
lösung wissen. 

Die U n i v e r s i t ä t K ö l n entsprach dem Wunsche Eesa-
rinis und des Konzils vorlaufig nicht. Daher wiederholte letzteres 
seine Bitte am 23. Januar 1432 9 ) in einem Schreiben, das der 
Gesandte der Universität Paris , Nicolaus Amici, überbrachte; er 
sollte zugleich die Baseler Verhältnisse noch besonders ins rechte 
Licht rücken. J m folgenden Februar beschloß man in Basel, um 
der Konzilsauflösung entgegenzuwirken, ein Schreiben „pro finni-
tate et stabilitate huius sacri concilii" an die Universitäten zu 
schicken10), dem ein vierter Brief von der Universität Paris im 
Mai 1432 folgte mit der Nachricht über die Eröffnung des Konzils 

•) R.T.A. X 516, 13. 
8 ) ©benda 517, 1 ss. 
7 Ebenda 517, 15. 
8 ) C.B. II 26, 22; auch M.C. II 123, wo aber Bremen nicht ge* 

nannt ist. ©pater (C.B. III 10, 15) wirb ein Fructusmontis als Ber* 
treter Bremens genannt. Ob dieser hier gemeint ist, ob er überhaupt aus 
Bremen war, ist nach dem C.B. nicht festzustellen. 

8 ) Bianca I, Anlage XXVI. 
M ) C. B. II 37, 6. 
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und mit der Aufforderung, Gesandte nach Basel zu senden 1 1 ) . 
Doch die Universität Köln blieb allem Werben gegenüber vor-
läusig taub. 

Der geheime Gegensatz zwischen Papst und Konzil war unter­
dessen zum offenen Durchbruch gekommen: am 18. Dezember 1431 
hatte Eugen I V . das Konzil aufgelöst, was am 13. Januar 1432 
öffentlich durch D r . Johannes Ceparelli de Prato in Basel bekannt 
gemacht wurde 1 2 ) . Ceparelli begab sich dann an den Niederrhein 
mit Aufträgen des Papstes zum E r z b i f c h o f v o n K ö l n , um 
auch hier den päpstlichen Willen zu verkündigen. Damit nicht ge­
nug, erließ Eugen I V . an sämtliche Prälaten und Fürsten die 
Buße „Quoniarn ex rnultorurn relatione", wodurch er Besuch 
und Beschickung des Konzils zu verhindern suchte 1 8). Er 
führte darin ans: der Papst müsse unbedingt felber auf einem 
Konzil anwefend sein. Da ihm aber sein Gesundheitszustand nicht 
erlaube, nach Basel zu reisen, so habe er die dortige Synode aus­
gelöst. Er werde aber bald eine neue nach Bologna einberufen. 
Das Bafeler Konzil denke nicht an eine Reformation, fondern wolle 
die katholische Kirche und den katholifchen Glauben vernichten. 
Auch müffe man die Entfchlnßfreiheit der Bafeler Väter in Zweifel 
ziehen. Darum folle man die Prälaten und Vertreter zurückrufen 
und die Zurückgerufenen fobald wie möglich nach Bologna schicken. 
— Diese Butte wurde überall verbreitet. 

J n Bafel fügte man fich indeffen dem Gebot des Papstes 
nicht, sondern "ließ im letzten Drittel desselben Monats neue 
Mahnschreiben an die geistlichen und weltlichen Füestlichkeiten und 
Behörden der Christenheit ausgehen" 1 4). Fast gleichzeitig wurden 
die Kurfürsten noch besonders um Rat und Unterftützung ge. 
beten 1 Ö ) . Wie dieser Schritt gewirkt hat, läßt sich nicht fagen. 
Jedenfalls waren die E r z b i f c h ö f e v o n K ö l n u n d 
M a i n z dem Konzil durchaus freundlich gefinnt. Denn Nicolaus 
Amici berichtete am 18. Februar, vom Niederrhein nach Basel zu­
rückgekehrt, daß die beiden Erzbischöfe für den glücklichen Fortgang 
des Konzils Projeffionen veranstalten wollten 1 6). Ausschlaggebend 

Bianca i, Anlage xxvn. 
1 2 R.T.A. x, slnmeckung 2. 
1 8 ) Bianca I, Anlage XXIV. 
**) R.TA. X 518, 18. 
1 Ö ) ebenda 519, 33. 
») G.B. II 37, 13; M.C. H 144. 

l* 
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am Niedetrhein wirkte erst der Besuch des Konzilsprotektors Wil­
helm von Bayern (Ende Jun i , Anfang J u l i 1432) 1 7 ) . Er hatte 
vom Konzil den Auftrag mitbekommen, mit den Kurfürsten den 
Kirchenstreit zu besprechen. Vielleicht sind darauf an die samtlichen 
nordwestdeutschen Bischöfe Mahnschreiben ergangen. Denn wir 
sehen, wie im Monat August sast ganz Nordwestdeuischland Ver­
treter schickte, auch Bremen, das schon vertreten war. Am 30. J u l i 
1432 wurden Dr . Heinrich Erpel, Propst von S t . Severin in 
K ö l n , und Hermann Rost, Dekan von S t . Marien ad gradus in 
M a i n z , mit einem gemeinsamen Schreiben der beiden Erzbischöfe 
abgefertigt und nach Basel geschickt18). Beide wurden am 21. Au­
gust 1432 inkorporiert1 9). Fast gleichzeitig schickten auch die 
meisten andern nordwestdeutschen Bischöse und ihre Kapitel Ver­
treter zum Baseler Konzil. Am 2. August 1432 wurde Johannes 
Weghennere, Kurat von S t . Johannes in Frörup, sür den Bischof 
Nicolaus und das Kapitel von S c h l e s w i g inkorporiert2 0). 
Mit ihm am gleichen Tage der Professor der Theologie Eberhard 
von Lippe (Herbrardus de Lippia) für Bischof Johann und das 
Kapitel von L ü b e c k , Johannes von Sannam für die Bischöse 
Hermann von S ch w e r i n und Pardam von R a tz e b u r g. Jhre 
Prokuratur wurde von den Promotoren angefochten. Denn das 
Konzil wünschte die persönliche Anwesenheit der Bischöfe. Ähnlich 
erging es Heinrich Fleckel. Er wollte sich am 12. August für den 
Etzbischof von B r e m e n inkorporieren lassen; die Vater aber be­
fahlen, der Erzbischof solle selber kommen oder den Bischof Johann 
von Lübeck schicken. Jhm wurde dafür ein bestimmter Termin vor­
gezeichnet. J n der Zwischenzeit übernahm Heinrich Fleckel die 
Prokuratur 2 1). Nicolaus von Bremen ist selber zwar nicht ge­
kommen, hat aber gemäß dem Besehl des Konzils Bischof Johann 
geschickt, der am 19. J u n i 1433 inkorporiert wurde 2 2 ) . Heinrich 
Fleckel als Vertreter Bremens folgten Prokuratoren für O s n a -

*7) C.B. II 147, 27. 
**) B.T.A. X Nr. 321. 
») C.B. II 199, 20; M.C. II 216. 
2 0 C.B. II 181, 32; M.C.II 216 fehlt Schleswig. 
8 1 ) C.B. II 192, 15. 
**) C.B. II 434, 7. Schon diese Aufforderung zeigt, da& man den 

Bischof damals bereits hoch schäfcte. ffir hat denn auch später eine be# 
deutende Nolle in Basel gespielt. 28ir haben uns leider genötigt gesehen, 
ihn hier von der Behandlung auszuschließen, weil seine $ersönlich!eit in 
unserer Arbeit nicht die SBürdigung erhalten konnte, die sie verdient. 
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brück und H i l d e s h e i m . Am 30. Aupst 1432 leistete der 
Dekan von S t . Andreas in Hildesheim, magister, lic. i. decr. 
Johannes Kolkhagen für Bischof, Prälaten und Klerus der Diözese 
H i l d e s h e i m , und Roland Phibbe, Propst von Wegeberg, für 
Bischof und Klerus von O s n a b r ü c k den Jnkorporationseid. 
P a d e r b o r n war durch den Erzbifchof von Köln mitvertreten. 
Denn feit 1415 hatte Paderborn keinen Bischof mehr, vielmehr war 
Erzbifchof Dietrich von Köln Administrator des Bistums. Das 
Paderborner Domkapitel schickte erst 1434, gezwungen durch den 
Jnkorporationsstreit, von dem wir noch hören werden, Hermann 
von Recklinghausen, einen Paderborner Kanoniker, zur Vertretung 
seiner Jnteressen nach Basel. E s fehlten alfo aus den nordwest-
deutschen Diozefen nur die Bischöfe von Münster, Verden und 
Minden fowie die Univerfität Köln. 

Davon haben Münster und die Universität Köln im Verlauf 
des Oktober und November 1432 Vertreter nach Bafel geschickt. E s 
hängt das vermutlich zufammen mit dem im Oktober 1432 in 
F r a n k f u r t abgehaltenen K u r f ü r st e n t a g . Diese günftige 
Gelegenheit konnte das Konzil nicht verfäumen, ohne die in Frank­
furt versammelten Fürften in feinem Sinne zu beeinflussen. E s 
schickte darum eine Gesandtschaft auf den Tag nach Frankfurt, be­
stehend aus dem Bischof Nikodemus von Freifing, Thomas Eben-
dorfer, dem Vertreter der Univerfität Wien, und Petrus Somardi, 
Primicerius der Univerfität Avignon 2 3 ) . Der Wortführer Tho­
mas Ebendorfer forderte zwischen dem 4. und 9. Oktober in einer 
lungeren Rede die Kurfürsten auf, fich klar auf die Seite des Kon­
zils zu stellen, und bat fie, sowohl felbft zu kommen als auch ihre 
Sufsragane und Untertanen zum Befuch zu bewegen (quarto 
vestrosque subditos et presertirn, qui de jure eidern tenentur 
interesse suffraganeos ad veniendurn requirere ) 2 4 ) . An einer 
Entkrästigung der gegnerischen Behauptungen — noch immer war 
die Auflöfung des Konzils durch Eugen I V . ja nicht zurück­
genommen — ließ er es auch nicht fehlen. Die Gesandtschaft hatte 
zwar nicht den gewünschten Erfolg, aber ganz erfolglos war fie 
wenigstens nicht. Wenn die Gefandten auch keine Adhärenz-
erklärung, wie das Konzil es wünschte, erlangten, weder direkt noch 

2 3 ) C.B. n 230, 30. 
2«) R.T.A. X 529, 20. 
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durch die am 10. Oktober von den fünf Kurfürsten nach Basel ge­
schickten Gesandten 2 5), so war man doch der Bitte um Beschickung 
willfährig. Der Erzbischof von M a i n z forderte seine Sufsragane 
noch am 12. Oktober dazu a u f 2 6 ) . Was der Kölner tat, wissen wir 
nicht. Wahrscheinlich hat er aber ein ähnliches Schreiben an seine 
Bischöfe und die Universität Köln gerichtet. Als Folge davon 
dürfen wir wohl die am 24. Oktober 1432 2 7 ) erfolgte Jnkorpo-
ration Heinrich Keppels als offiziellen Vertreters für M ü n s t e r 
ansehen. 

Von d e r U n i v e r s i t ä t K ö l n erhielten am 10. November 
1432 professor theol., rnagister artiurn Heimerich von Campo 
und Dr. decr. Lambert van den Langenhove aus Reeß die Voll­
macht als Gesandte zum Konzi l 2 8 ) , und beide wurden am 19. De­
zember inkorporiert2 9). Wie kam es, daß die Universität trotz 
aßer Bitten seitens des Konzils so lange aus sich warten ließ? Lag 
das etwa an der prinzipiellen Einstellung? Nein, gewiß nicht. J n 
dem Begleitschreiben der beiden Gesandten bekennt die Universität 
sich offen zu den drei großen Aufgaben des Konzils: Ausrottung 
der Ketzerei, Hersteflung des Friedens und Reformation S 0). Des­
wegen bittet sie auch in einem gleichzeitigen Schreiben 3 1) sür das 
lange Zögern „flexis cordis genibns" um Verzeihung. Was aber 
war dann der Grund? Schon im Oktober 1431 hatte die Univerft-
tät aus das Mahnschreiben Julian Eesarinis vom 17. September 
geantwortet 3 2). Darin gab sie an, daß es hauptsächlich zwei 
Gründe waren, die sie von einer Vertretung am Konzil abhielten: 
S ie möchte noch erst Benesicien in Rom erhalten 3 8), und dann er-

*6) ©benda Nr. 328 und 381. Der furfölnische Gesandte war ieben-
falls Albert Barentrap, nicht Christian Erpel, wie Anhang I nachgewiesen ist. 

») R.T.A. X Nr. 329. 
" ) C.B. II 254, 21; M.C. II 263. 
*8) Bianca I 244 und Anlage XXI; Kaussmann, Geschichte der 

deutschen Universitäten II 448. 
*>) C.B. II 298,23; M.C. II 285. C.B. irrt, wie auch R.T.A. 

X 599 Anmerkung 2 hervorheben, in dem Namen, fälschlich wird Til» 
mann von Sinz als Gesandter genannt, der aber Bertreter des Erzbischoss 
von Köln war. 

») Bianca I, Anlage XXXI. 
S 1 ) (Sbenda XXXII. 
8») Gbenda XXVIII. Über die ausgaben vergl. Breuer, Die Stellung 

der deutschen Universitäten zum Baseler Konzil 12 ss. und Kaussmann, 
Geschichte der deutschen Universttaten II 448. 

«) Breiler 29. 
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schienen ihr die Reisegefahren wegen der Unsicherheit der Wege, 
die in der Tat nicht gering war, zu groß, als daß man einen Ge­
sandten nach Basel schicken könnte. Vielleicht kam dazu noch eine 
Erwägung, von der aber in den genannten Briefen nichts erwähnt 
wird: die Universität scheute die bedeutenden Kosten. Denn mit 
Ausnahme eines einzigen Briefes fpielt in jedem Schreiben des 
Heimerich von Campo die Geldfrage eine Rolle, und Lambert, sein 
Genosse, wurde bald wieder abgerufen 3 4), weil die Unterhaltung 
zweier Gesandter der Universität zu teuer kam. 

Was die Bischöfe Johann von V e r d e n und Wulbrand von 
M i n d e n mit seinem Administrator Albert von Hoya (seit 1428) 
abhielt, ist uns nicht bekannt. Bei Johann von Verden dürfen wir 
indessen nicht vergessen, daß er Sekretär und Kämmerer Mar­
tins V . ( ! ) gewesen w a r 3 5 ) . Bevor nicht der Papst das Konzil 
anerkannte, können wir von ihm kaum eine Vertretung in Basel 
erwarten. Und der Mindener? Wulbrand, der fürs Geistliche 
wenig zu haben war, sondern sich viel lieber mit weltlichen Händeln 
beschästigte — böse Zungen behaupteten von ihm, sein Gesicht 
gliche vor lauter Narben einem gebratenen Fische 3 6) — und sein 
Administrator lagen gerade in einer schweren Fehde mit Osna­
brück 3 7 ) ; es ist möglich, daß fie deswegen keine Zeit fanden, sich 
mit dem Konzil zu beschäftigen. Vielleicht war es auch konzils-
seindliche Gesinnung, wie wir sie 1440 wenigstens bei Albert beob­
achten können, welche sie von einer Beschickung des Konzils abhielt. 

J n Basel sah man um diese Zeit (1432) den Hussitenverhand-
lungen entgegen. Ende Oktober wurden allgemeine Einladungs­
schreiben für diese Verhandlungen von der Synode abgeschickt an 
die Erzbischöfe und Bischöse mit der besonderen Aufforderung, 
p e r s ö n l i c h aus dem Konzil zu erscheinen. Unabhängig davon 
bat auch der Protektor Herzog Wilhelm von Bayern die Prälaten 
und Städte nach Basel 3 8 ) . Das hatte in Nordwestdeutschland die 
Wirkung, daß der Erzbischof von Köln zwar nicht selber kam, 
aber am 27. November 1432 Dr . Christian Erpel, Propst von S t . 
Marien ad gradus in Köln, und Tilmann von Linz, Propst von 

**) Bianca I 244. 
3 5) Bgl. Müller, Johann von Asel 6. 
**) Chronicon Mindense bei Meibom 570. 
8 7) Schröder, ©hronik des Bistums und ber Stadt Minden 353. 
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S t . Florin in Koblenz (Diözese Trier), als offizielle Vertreter ab­
schickte 3 9 ) , welche im Dezember inkorporiert wurden 4 0). Auch von 
den andern nordwestdeutschen Bischöfen ließ sich keiner persönlich 
in Basel sehen. Verden und Minden, noch ganz unvertreten, 
rührten sich nicht. Bischof Heinrich von Münster, der Bruder des 
Kölner Erzbischofs aus dem Hause Mörs, ließ sich durch seinen 
Prokurator Heinrich Keppel entschuldigen41). 

Bald darauf trat in dem Verhältnis von Papst und Konzil 
ein Umschwung ein. Die kurfürstlichen Gesandten, die der Kur­
fürstentag in Frankfurt vom 10. Oktober 1432 abschickte, waren 
laut ihrem Austrag nach Siena und Rom weitergereist und hatten 
am 30. Januar 1433 eine Audienz beim Papste erhalten. Durch 
die konzilssreundliche Haltung der Kurfüesten sah sich der Papst, 
wenn nicht allein, so doch mitveranlaßt, seinen Widerstand gegen 
das Konzil vorläufig aufzugeben. J n der Buße vom 14. Februar 
1 4 3 3 4 2 ) gab der Papst seine Zustimmung zur Abhaltung des Kon­
zils in Basel und nahm seine Auflösung zurück. Die Abschrist 
dieser Buße wurde mit einem Brief an den Erzbischof von Mainz 
und vielleicht auch an den von Köln geschickt. Der Papst forderte 
sie darin auf, selber nach Basel zu kommen oder wenigstens Ge­
sandte zu schicken und von ihren Sussraganen dasselbe zu ver­
langen 4 3 ) . Und wenn auch der Gegensatz noch lange nicht aus 
der Welt geschafft war — die Väter waren, wie wir noch sehen 
werden, recht unzusrieden mit der päpstlichen Buße —, so betont 
doch Johann von Segovia mit Recht, daß schon diese Anerkennung 
den Besucherstrom zum Konzil machtig anschweflen ließ (necesse 
fuit, ut ad conciliurn rnaxirna conflueret rnultitudo)44). Nun 
wartete auch Johann von Asel, Bischof von V e r d e n , nicht mehr 
lange. Am 2. Mai 1433 wurde Gottsried Beckel, Archidiakon aus 
Salzhausen in der Diözese V e r d e n , wahrscheinlich sür Bischof 
Johann und die Herzöge von Vraunschweig - Lüneburg inkorpo­
riert 4 ß ) . J m November gleichen Jahres ließ sich der Bischos von 

3 9) B.T.A. X Nr. 360 (Beglaubigungsschreiben). 
4 0 C.B. II 299. 17 und 22; M.C II 285. 
4 1 C.B. II 302, 4; 304, 18; 306, 4. 
4 2) M.C. n 370 und B.T.A. X 621 bis 622. 
*3) R.T.A. X 665 dazu Slnmeckung 1. 
**) M.C. n 355. 
**) C.B. n 397, 22; M.C. II 356. Es wirb zwar nicht gesagt, baß 

er sich „procuratorie" hat infarzieren lassen, ist aber anzunehmen. Denn 
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H i l d e s h e i m durch Johannes Chriftiani von Alvelde, Dekan 
von der hl. Kreuzkirche in Hildesheim, noch einmal inkorporieren. 
Es fehlte nur noch M i n d e n , das lange keinen Vertreter nach 
Bafel schickte. Erst am 17. April 1434 schwor rnagister I1c. i. decr. 
Bertold Bokenove (Buchenhof) für Bischof und Kapitel von 
Minden den Jnkorporationseid. Vielleicht bequemte sich der Min­
dener jetzt zur Beschickung, weil der Papst am 5. April 1434 das 
Konzil endgültig anerkannt und auch Kaiser Sigmund neue Ein­
ladungsschreiben an die Bischöfe versandt hatte 4 6 ) . Damit hatten 
alle nordwestdeutschen Diözesen Beziehungen mit dem Baseler Kon-
jil angeknüpft. 

B . 

1. 

Mit der Beschickung des Konzils hatten sich die nordwest­
deutschen Erzbischöfe und Bischöfe mehr oder weniger für das Kon-
jil entschieden. Diese Stellungnahme der Prälaten weiter zu ver­
folgen, wird in der Hauptsache zunächst unsere Aufgabe sein, soweit 
das bei dem zur Verfügung stehenden Material möglich ist. 

Trotz der Anerkennung des Konzils durch Eugen waren die 
Väter nicht zufrieden. Als die erste Kunde von der Bulle und ihrem 
Jnhalt nach Basel kam — noch nicht sie selbst — protestierten die 
Promotoren: die Bulle genüge den Ansprüchen der Väter nicht; 
man solle den Prozeß gegen den Papst fortsetzen. Aber der Konzils­
präsident erklärte, noch sei die Bulle ja nicht da und über ihren 
Jnhalt wolle man beraten 1 ) . Die Bulle war wirklich ungenügend. 
Denn die Beschlüsse des Konzils wurden darin erst von dem Augen­
blick an für rechtskräftig erklärt, in dem der Papst das Konzil an­
erkannte. Auch eine zweite Bulle, die der Papst, um dem Konzil 

am 9. Mai (C B. II 400, 25) werben Briese von Bischof Johann und den 
Herzögen verlesen, die nur Gottfried Becfel mitgebracht haben kann. Der 
Jnhalt wird nicht angegeben; aber wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir 
vermuten, daft sie ein Kredenzschreiben für Gottsried Beckel enthielten und 
dem Konzil die unterstüfeung der Absender zusagten. 

«•) C.B. In 73, 17; M.C. II 650. 
*) M.C. II 341. 
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entgegenzukommen, am 5. Jun i überreichen ließ, ging darüber nicht 
hinaus 2 ) , so daß das Konzil am 14. Juni diese Adhäsionsbulle 
verwarf und die vom Papst bestellten Präsidenten nicht anerkannte3). 
Damit aber nicht genug; am 19. Jun i wurde an den Papst die 
Mahnung gerichtet, er möge das Konzil innerhalb 60 Tagen an­
erkennen und dies vor Ablauf des Termins den Vätern durch BuBe 
bestätigen4). Das Konzil gab diese Frist, damit es sich erst mit 
den Fürsten ins Einvernehmen setzen konnte (quodque rnitteretur 
per conciliurn ad principes) 5). Auch bis zur Dekretierung ließ 
man noch einige Zeit veestreichen: sie geschah erst am 13. J u l i . 

Vor diese Tatsache sahen sich die Kurfürsten gestellt, als sie 
Ansang S e p t e m b e r 1 4 3 3 zum K u r f ü r st e n t a g i n 
F r a n k f u r t zusammentrafen. Veranlaßt war der Tag durch 
die im J u n i beschlossenen Gesandtschasten des Konzils. Zwar war 
der Erzbischof von Köln nicht selber anwesend 6 ) , aber durch Ge­
sandte vertreten. Das Ergebnis war, daß man einen Brief an das 
Konzil schickte, des Jnhal ts : die Kurfürsten bekennen sich zum Kon­
zil und seinen Aufgaben, bitten aber, das Monitorium gegen Papst 
Eugen aufzuschieben und damit das gläubige Volk der Verwirrung 
zu entreißen (decreturn monitorium contra sanctissimum domi­
num Eugenium papam promulgatum insigni vestra pietate 
relaxare ac populum fidelem a multa perplexitate . . . . . 
eripere . . . . ) 7 ) . Am gleichen 7. September, an dem diese kur­
fürstliche Mitteilung ans Konzil abging, gewährte die Synode auf 
Bitten Sigmunds einen Aufschub von 30 Tagen (Dekret vom 
11. September)8), was den Kurfürsten am 25. September mitgeteilt 
wurde.Ö) 

Von der Haltung der Kurfürsten und damit auch des Erz-
bischofs von Köln unterschied sich die S t e l l u n g n a h m e d e r 
U n i v e r s i t ä t K ö l n . Wir haben von ihrer konzilsfreund­
lichen Haltung bereits früher gesprochen. S ie hatte sich zu den Re­
formgedanken des Konzils bekannt. Die Frage nach der Superiori-

*) M.C. II 370 ss. C B . II 420-21. 
»j C. B. II 429, 32 ss. 
* C.B. II 434, 20. 
* M.C. II 386. 
•) M.C. II 449; K.T.A. XI 74, 12. 
7 ) R.T.A. XI 72—73. 
8 M.C. II 440 ss. 
•) R.T.A. XI Nr. 41 unb Anmerkung 2. 
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tat des Konzils war freilich nicht berührt worden. Als es jetzt bei 
dem Konflikt zwischen Papst und Konzil galt, sich zu entscheiden, 
da nahm freilich die Universität eine recht unklare Haltung ein, wie 
auch später im Jahre 1440. Schon die Person des Heimerich von 
Campo spricht dafür. Konnte die Universität diesen 1432 noch 
als Gesandten zum Baseler Konzil verwenden, so gehörte er im 
Jahre 1440 zu den Konzilsgegnern. Daß dies möglich war, zeigt, 
daß die Universität Köln noch keine Entscheidung zwischen Papst 
und Konzil getroffen hatte, vielleicht auch keine treffen wollte. Dem­
entsprechend ist nun auch der Ton in den Briefen Campos an die 
Univerfität, die sicher die Meinung der Kölner Universität wieder­
geben. Sobald Campo auf den Gegenfatz zwischen Papst und 
Konzil zu sprechen kommt, drückt er sich sehr vorsichtig aus, und man 
muß aus seinen Ausdrücken fast erraten, daß seine und der Univerfi­
tät Sympathie je£t vielleicht doch dem Konzil gehören. J n einem 
feiner Briefe an die Univerfität vom Oktober 1433 wird betont, 
daß es durchaus noch nicht entschieden fei, ob das Konzil die 
Superiorität über den Papst befitze oder nicht. Aber, fo fährt Campo 
fort, die Kontroverse würde bald gemäß Eingebung des hl. Geistes 
durch die unablässige Arbeit der Doktoren der hl. Schrift und des 
kanonischen Rechtes entschieden werden. Ohne persönlich eine Ent­
scheidung zu treffen, stellt er die „lex universalis ecclesie" und das 
„Privilegium sanete sedis apostolice" einander gegenüber, und 
wir dürfen vielleicht annehmen, daß, wenn es zur Entscheidung 
kommt, nach Heimerichs Meinung fich das Gefetz gegen das Privileg 
behaupten wird. Dementsprechend ist nun auch die Haltung in der 
uns beschästigenden Frage zu dem Monitorium gegen den Papst. 
Als der Kaiser in Basel einen Ausschub von 8 Tagen erlangte, 
wünschte Campo, daß dies zum Heil der Kirche und zur Erhöhung 
des Glaubens beitragen möge und nicht zur Falle für den rechten 
glauben werde 1 0 ) . Wieder glauben wir zu vernehmen, daß es 
ihm im Augenblick doch lieber wäre, wenn aus dem Monitorium 
nichts würde. Als es dann Sigmunds Bemühungen gelang, den 
Papst zur Anerkennung des Konzils zu veranlagen, gab sich die 
Universität zufrieden. Weder fie noch die nordweftdeutschen Prä-

i 0 ) Die Briese bei Bianca I Anlage XXXV und XXXVII. 3um 
Ganzen vergl. Brejsler, Die Beziehungen der deutschen Universttaten zum 
Baseler Kanzil 21 ss. 
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toten hatten Anlaß, grundsätzlich zum Verhältnis von Papst und 
Konzil Stellung zu nehmen 1 1 ) . 

J n Kürze verfolgen wir die Entwicklung bis zur vorläufigen 
Beilegung des Streites. Am 11. Oktober traf Kaiser Sigmund 
selber in Basel ein und griff hier, wie schon vorher in Rom, in 
die Verhandlungen ein. Cefarini wußte ihn von der Berechtigung 
der Konzilsforderungen zu überzeugen, fo daß der Kaifer nun zu­
gunsten des Konzils auf den Papst einwirkte. Er brachte es denn 
dahin, daß der Papst das Konzil anerkannte, was am 5. Februar 
1434 in öffentlicher Sitzung bekanntgegeben wurde, und daß das 
Konzil dafür Eugen eine Obödienzerklärung gab 1 2 ) . S o war denn 
vorläufig in dem weiten Bau der katholischen Kirche Ruhe ein­
getreten. 

2. 
Das gute Verhältnis zwischen Papst und Konzil dauerte etwa 

bis Ende 1436, Anfang 1437. J n dieser Zeit hatten die Bafeler 
z w e i A n l i e g e n a n u n f e r e n o r d w e f t d e u t f c h e n 
P r ä l a t e n . Das erste betraf ihre p e r f ö n l i c h e A n w e s e n ­
h e i t am Konzil. Die Väter unterließen es nie, bei paffender Ge­
legenheit darauf hinzuweifen. S o forderte Bischof Johann von 
Lübeck auf dem Reichstage zu Frankfurt im Mai 1435 die Erz-
bifchöfe von Köln und Mainz auf, fie und ihre Suffragane möchten 
doch in eigener Person nach Bafel kommen. Aber der Graf von 
Leiningen, der Sprecher des Reichstages, entschuldigte fie, und 
weder jetzt noch fpäter erschien außer Johann Scheele von Lübeck 
ein nordweftdeutfcher Erzbifchof oder Bischof auf dem Konzil 1 ) . 

Das andere Anliegen betraf den sogenannten G r i e c h e n -
a b l a ß u n d G r i e c h e n z e h n t e n . Das von Bafel eifrig 
betriebene Unionsgefchäft erforderte sehr viel Geld 2 ) . Um diefe 
Kosten zu decken, schrieb man zuerst (Februar 1435) einen Griechen­
ablaß für das Volk und, wenn der nicht reichen sollte, noch einen 
Zehnten sür den Klerus aus (Anfang 1437). Das Seltfame, Uner­
hörte dabei war, daß das Konzil diefes Ausschreiben ohne Zu-

" ) Ob überhaupt und wie der Erzbischos von Bremen und die andern 
Nordwestbeutschen zu dieser Frage ©tellung genommen haben, ist unbefannt. 

« ) Bgl. R.T.A. XI 18 ff. und M.C. II 561—574. 
*) Aus dem Bericht des Lübecker Bischoss vom 20. Mai 1435, 

R.T.A. XI 528, 5. 
2) 2Bir kommen daraus noch zurück. 
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stimmung des Papstes wagte. Es fragte sich, ob die nordwest­
deutschen Bischöfe und Erzbischöfe gewillt waren, aus Ablaß und 
Zehnten gegen den Willen des Papstes einzugehen, oder ob sie den 
Zwiespalt zum Ausweichen benutzen würden. Die natio Germanica 
am Konzil, d. h. die offizielle Vertretung des deutschen Klerus in 
Basel, trat radikal für die Superiorität des Konzils ein; dement­
sprechend kamen ihr auch gar keine Zweifel, daß das Konzil ohne 
päpstliche Zustimmung Ablaß und Zehnten ausschreiben könne; frei­
lich sollte dabei eine neuerliche finanzielle Belastung der deutschen 
Diözesen für allgemein kirchliche Zwecke soweit wie möglich ver­
mieden werden. 

Die kurfürstlichen Erzbischöfe zeigten sich dagegen bedeutend 
vorsichtiger. Ueber eine von der Germanischen Nation an sie ge­
richtete Aufforderung, dem Ablaß keine Schwierigkeiten zu machen, 
sprachen sie im Oktober 1436 dem Kaiser gegenüber den Wunsch 
aus, "daz der ablaß auch mit willen und des babst bullen ver­
kündiget werde" 3). Diese Haltung erregte am Konzil Verdacht, 
so daß die Väter dem Erzbischos von Köln vorwarfen, er habe es 
in Sachen der Jndulgenzen an dem nötigen Eifer fehlen lassen. Der 
Erzbischos verwahrte sich jedoch in einem Schreiben vom 12. Januar 
1437 gegen den Vorwurf der Lässigkeit4). 

Anderer Art waren die Bedenken des Erzbischoss von 8)cemen, 
der Bischöse Johann von Verden, Hermann von Schwerin, Pardam 
von Ratzeburg, deren Kapitel sowie der Kapitel von Lübeck und 
von S t . Marien in Hamburg 5). S ie vereinigten sich am 18. April 
1437 zu Lübeck und gaben ihrer Meinung etwa solgenden Aus­
druck: grundsätzlich ist gegen das Ausschreiben des Griechenablasses 
durch das Konzil nichts einzuwenden. Nur in einem Punkte prote­
stieren sie: die gesammelten Gelder bleiben in den Diözesen, bis die 
Union vollzogen ist. Kommt diese nicht zustande, so wird der Er­
trag des Ablasses unter keinen Umständen dem Konzil ausge­
händigt 6 ) . Sodann haben sie vernommen, daß das hl. Konzil den 

») R.T.A. XII Nr. 31 2lrt. 8. 
•) R.T.A. XII Nr. 37. 
») R.T.A. XII Nr. 40. 
8) Nun vermutet Reuter in seiner Abhandlung über Balduin von 

Wenden (3eitschrift für niedersöchstsche Kirchengeschichte XIV 102): 
,,Baldnin dürfte seinen Einslnl aus den Süneburger Rat nach dieser Rich* 
tung hin (d.h. Zahlung des Ablasses) im Interesse der geldbedürftigen 
Kirche geltend gemacht haben. Darauf scheint wenigstens eine Ausgabe 
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gesamten Klerus Deutschlands mit einem Zehnten belegen will, 
falls der Ablaß nicht genügen wollte. Das schnitt den Herren 
selbst ins Fleisch, und dementsprechend war auch ihre Entscheidung 
völlig abweichend von der der Germanischen Nation: wenn einer 
von ihnen zur Zahlung ersucht werden sollte, so wollen sie sich dem 
nicht fügen, sondern darüber in Lüneburg eine neue Zusammen­
kunft anberaumen7). 

Von der Stellungnahme der übrigen Bischöfe sind wir nur 
über die des Bischofs von H a l b e r s t a d t etwas näher unter 
richtet. J m J u l i 1436 ging Johannes Christiani, der Dekan der 
hl. Kreuzkirche in Hildesheim, nach Sachsen, um dort den Ablaß 
zu verkündigen8). Erhalten ist uns sein Beglaubigungsschreiben 
an Bischof Burkhard von Halberstadt (1437—1458) 9 ) . ähnliche 
Kredenzbriefe wird er auch für die andern fächfifchen Bischöfe ge­
habt haben. Auf Veranlassung des Dekans war, wie wir aus 
einem Schreiben der Germanischen Nation an Bischof Burkhard 
vom 14. April 1438 erfahren 1 0), ein Ablaßprediger Johannes 
Sundis bestellt worden, der mit Erlaubnis des Bischofs den Ablaß 
predigte. An fich war Burkhard dem Ablaß alfo durchaus geneigt. 
Ob ebenfo dem Zehnten, vermögen wir nicht zu fagen. Als dann 
aber Johannes Sundis feine Vollmachten überschritt — oder war 
dies nur ein Vorwand, um die von Johannes Sundis gefammelten 
Gelder einzukassieren? — ließ Burkhard von Halberstadt ihn ge­
fangensehen und legte ihm damit das Handwerk. Bischos Burk­
hard ersuhr dafür in dem genannten Schreiben ernsten Tadel der 
natio Germanica. Die Freude der Germanischen Nation über seine 
Thronbesteigung werde durch diese Maßnahme sehr getrübt. Wenn 
der Konzilsbeanstragte Johannes Sundis seine Vollmacht über-

oer Sotmeistereifasse vom 8. Juni 1438 im Betrage von Mf. 43,— und 
5 Schilling an den Ratsherrn Dietrich Bromese hinzubeuten, die der 
interessante Zusafc begründet: de he utgeven hadde to dem schenke, do de 
greken hier waren/ Die Griechen waren bekanntlich nicht da, noch weniger 
in Lüneburg als in Basel. Angesichts des Beschlusses vom 18. April 1437 
will uns diese Bermutung etwas zweifelhaft erscheinen. 

7 ) Es folgt noch ein Absafc, wie sie stch zum Konzilsdekret „de 
dectionibus" verhalten wollen. 

8 ) C.B. IV 155, 1 und 205. 30. 
•) Gubel, Hierarchia catholica II 180; das Beglaubigungsschreiben 

ist datiert vom 27. Juni 1436, Geschichtscjuellen der Provinz Sachsen 
VII, 2, Halbeestadt Nr. 880. 

*•) SBürdiwein, subsidia diplornatica VII Nr. XXXV. 
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schritten habe, was man nicht hoffe, so hätte der Bischof ihn väter­
lich ermahnen follen. Wie könne sich Bischof Burkhard nur eines 
solchen Religionsfrevels schuldig machen! Wenn Johannes Sundis 
taub gegen seine Ermahnungen gewesen wäre, dann hätte Johannes 
Christiani, der ja das Vertrauen des Bischofs besitze, ihm auf keinen 
Fall sein Amt belassen. Burkhard möge doch den Ablaßprediger 
sofort freilassen, damit das Konzil und die Germanische Nation, 
der bis jetzt nichts Ähnliches vorgekommen wäre, nicht in eine 
schiefe Lage käme. Füge sich der Bischof nicht, so fetzt sie drohend 
hinzu, dann harre sein die göttliche Rache. Was Burkhard von 
Halberstadt darauf unternommen hat, ist uns nicht bekannt ge­
worden. 

Damit verlassen wir die Wünsche des Konzils an die Diö­
zesen und gehen zu den A n l i e g e n d e r D i ö z e s e n a n 
B a s e l über. Hier steht im Vordergrunde die die ganze damalige 
Christenheit bewegende Frage der reformatio in capite et memdris. 
Die R e f o r m a t i o n an Haupt und Gliedern war eines der 
großen Ziele, die sich das Baseler Konzil gesteckt hatte. Eine ganze 
Reihe von Resormdekreten war bereits bis Anfang 1435 erlassen 
worden. E s handelte sich nun darum, sie durchzuführen. Dazu 
mußten Männer da sein, die die Jdeen des Konzils in die Tat um­
setzten, die aus innerem Verlangen heraus der christlichen Kirche 
den Dienst leisteten, den das Konzil allein nicht leisten konnte. J n 
diesem Sinne reden wir von einem Anliegen der Diözesen an das 
Baseler Konzil. 

Bereits am 21. Oktober 1434 liegt uns eine Supplik dei 
regulierten Kanoniker der Provinz Köln vor, worin sie um Ein-
sührung der Resormen bitten 1 1 ) . Die Wiege der Resormen — es 
handelte sich dabei um die Reform des Klosterwesens — war in­
dessen die Diözese H i l d e s h e i m. Der erste fruchtbare Anstoß 
ging nämlich vom Kloster W i t t e n b u r g aus. Der dortige Prior 
R e m b e r t t e r L i s t schickte einen Gesandten zum Baseler Konz« 
und erhielt in einer besonderen Bulle vom 25. Januar 1435 1 2 ) 
für sich und den Prior von Windesheim die Erlaubnis zur Reform 

C. B. HI 231, 29. 
1 2 j Die Bulle ist abgebruckt in Busch ,4e reforaiatione rnonasterio-

ruin" bei Seibniz, Scriptores rerurn Brunswicensiurn 486 ff. Erwähnt 
ist ste a.a.O. Bertram, Geschichte der Stadt Hildesheim I 407, Grube, 
Johannes Buch 50 und Busch, Uder de reforrnatione rnonasteriorum 
ed. Grube in Geschichtsquellen der $rov. Sachsen Bd. XIX 481 u. 518. 
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der A u g u s t i n e r k l ö s t e r . J n der Bulle heißt es etwa: Da 
das hl. Konzil die Reformation zu ihren Aufgaben rechne, so erteile 
es den Prioren von Wittenburg und Windesheim den Austrag, alle 
männlichen und weiblichen Augustinerklöster im Herzogtum Braun­
schweig und in den Diözesen Hildesheim, Halberftadt und Verden 
zu visitieren und, wenn nötig, zu reformieren mit allen zu Gebote 
stehenden Mitteln, Exkommunikation, Anrufung des weltlichen 
Armes, Vorladung und Absetzung der Widerspenstigen. Bei Neu­
wahlen und Bestätigungen habe man die diesbezüglichrn Vor* 
schristen des Konzils zu beachten. Allen, die sich der Reformation 
willig fügen, könne man Absolution von gebeichteten Sünden und 
von allen Strafen erteilen. Die liturgischen Vorschristen solle man 
überall neu einschärfen. Allen weltlichen und geistlichen Personen 
sei geboten, das Werk zu unterstützen, und verboten, sich irgendwie 
hindernd in den Weg zu stellen. 

Wie Rembert ter List für die Augustinerklöster, so erhielt 
J o h a n n e s D e d e r o t h , der Abgesandte des Klosters R e i n -
h a u s e n , in demselben Jahre 1435 für die B e n e d i k t i n e r ­
k l ö s t e r in Sachsen und Braunschweig vom Konzil Resormerlaub-
nis nach der Windesheimer Rege l 1 3 ) . 

Fortan wirkten Augustiner und Benediktiner zusammen im 
Herzen Deutschlands für die Reformation. Die Folge davon war, 
daß besonders in den Jahren 1435—1436 eine Reihe von Äbten 
aus den sächsischen, westfälischen und niederrheinischen Diözesen 
zum Konzil kam, wovon der größte Teil wohl reformfreundlich 
und nur ein geringer Prozentsatz reformfeindlich war. Hier sind 
zu nennen: ein Prokurator der Benediktineräbte aus der Diözese 
Halberstadt (inkorp. Oktober 1435) 1 4 ) , der Prior von S t . Egidius 
in Braunschweig (inkorp. Oktober 1435), der Abt vom Michaelis­
kloster in Hildesheim (inkorp. März 1436), der Abt von S t . Michael 
in Lapide, Halberftadt (inkorp. Mai 1436), der Abt von S t . Nico­
laus in Verden (inkorp. August 1436), Arnold Ouadt, Abt von 
Braunweiler (Diözese Köln, inkorp. August 1436), Rukerus, Abt 
von Grafschast (Diözese Köln, inkorp. August 1436), der Abt von 
Flechtorf (Diözese Paderborn, inkorp. September 1436) und der 
Abt von Hardehausen (Diözese Paderborn, inkorp. September 1436). 

**} Nealenzhklopädie für protestantische Theologie und Kirche III 576. 
**) M.C ä 829. Die Nachweise für die übrigen «bte in dem Ber* 

zeichnis der Konzilsbefucher. 
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Den Bemühungen der Reformsreunde gelang es, am 27. November 
1436 einen allgemeinen Reformationsbesehl für ganz Deutschland 
und darüber hinaus vom Konzil zu erhalten. Darin wurde den 
Erzbischösen von Magdeburg, Mainz, Köln, Trier, Salzburg, 
Bremen, Riga, Upsala, Lund und Drontheim mit ihren Sussra-
ganen besohlen, die Benediktinerklöster in ihren Diözesen zu resor-
mieren 1 B ) . E s ist bezeichnend, daß die Aufzählung mit den Erz­
diözesen Magdeburg, Mainz und Köln beginnt. Daraus geht 
hervor, daß die eben genannten Äbte den Anstoß zu der Bulle gaben. 

Später hören wir dann von den meisten Äbten nichts wieder 
in unsern Protokollen. Aber in der Stille haben fie die Resormen 
immer weiter ausgedehnt. Einige Spuren davon finden sich auch 
in unsern Konzilsakten: 1437 baten die Auguftinereremiten der 
Provinz Köln um Visitatoren 1 6 ) , 1439 wandte stch der Bischof 
von Schleswig wegen Reform feines Klerus ans Konzil 1 7 ) , und 
1440 ersuchte das Nonnenkloster Maria de Fonte in Coesfeld die 
Väter um Visitatoren 1 8 ) . 

Der Reformgedanke blieb aber nicht nur auf die Klöster be­
schränkt, sondern drang hinauf bis zu den geistlichen und weltlichen 
F ü r s t e n . Wir haben hier den B i s c h o f M a g n u s v o n 
H i l d e s h e i m und Herzog Otto den Einäugigen von Braun­
schweig zu nennen. Davon nahm Bischof Magnus freilich eine 
etwas eigenartige Haltung ein. 1435 bestätigte er Rembert ter 
List die Bulle, die dieser vom Konzil zur Reform der Augustiner­
klöster erhalten hatte, und erlaubte auch seinerseits eine Refor­
mation 1 9 ) . Ferner berichten uns die Konzilsakten, daß er für die 
Reformation des Michaelisklosters in Hildesheim eingetreten sei 
(Juli 1436) 2 0 ) . Aber sein Reformeifer scheint in finanziellen 
Erwägungen seine Schranken gehabt zu haben. Denn er forderte 
von dem Führer der Reformer, Johannes Busch, im Jahre 1440, 
als er ihn als Propst investiert hatte, fünfzehn Gulden Taxe, ob-
wohl damals längst von der ganzen Erzdiözese Mainz die Baseler 

1 B) Hohenberg, Lüneburger urfunbenbuch Nr. 1064. Leiber ist der 
SBortlaut der Bulle nicht mitgeteilt. 

" ) C.B. VI 66, 4; 120, 28. 
1 7) M.C. II 829. 
») C.B. VII 135, 6. 
») Grube, Johann Busch 50. 
*>) C.B. IV 206, 16 und 24. Zwar hettt es hier nur „monasterii", 

aber es kann nur das Michaelsrloster gemeint sein. Es. Sünlel, Geschichte 
der Diözese Hilbesheim II 444. 

mcdfrsächs. SalrbUch 1928. 2 
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Reformdekrete angenommen waren. Als Busch dies als Simonie 
ablehnte, antwortete ihm Magnus: " Jch will nicht heiliger sein 
als der Papst; der hat mir sast 300 Dukaten für meine Präkoni-
sation abgenommen* 2 1). 

Herzog O t t o v o n B r a u n s c h w e i g zeigte seine reform-
freundliche ©esinnung bei dem Streit, der sich um die Reformation 
des M i c h a e l i s k l o s t e r s i n H i l d e s h e i m entspann. Der 
Herzog schickte im Juni 1436 einen Bries nach Basel „in favorem 
refonnationis ordinis St. Benedicti in dominio suo" 2 2 ) . Wahr­
scheinlich stand dieser Brief in Beziehung zu den Reformversuchen 
im Kloster S t . Michael in Hildesheim, das die Reform hestig ab­
lehnte, und dessen Abt Dietrich Brinkmann gerade damals mit dem 
Kaplan der Lambertikirche in Basel weilte (inkorp. am 23. März 
1436) 2 3 ) . Die Mönche dieses Klosters besaßen Eigentum, lebten 
nicht nach der Klosterregel, sondern wie es ihnen beliebte, und waren 
in Hildesheim dafür bekannt, daß von Religion wenig bei ihnen 
zu finden fei. Der Abt reichte am 25. Juni 1436 — am 15. Jun i 
war der Brief des Herzogs verlefen worden — eine Supplik beim 
Konzil ein „concernentem reformationem" 2 4 ) , d.h. gegen eine 
Reformation. Die Angelegenheit wurde „de consensu partium" 
dem Bischof von Laufanne übergeben, der Gerechtigkeit walten 
laffen sollte. Am 14. J u l i kam Bischof Magnus von Hildesheim 
dem Herzog mit einem Brief zu Hilfe, und gleichzeitig bat der Dekan 
von der hl. Kreuzkirche in Hildesheim, Johannes Chriftiani, der 
den Brief auch wohl dem Konzil übergeben hatte 2 Ö ) , die Bitte 
feines Herrn gütig zu gewähren. Zu diefen beiden Gegnern des 
Abtes Dietrich Brinkmann kam als dritter das Konzil selber mit 
seinen reformfreundlichen Abfichten. Gegen diefe Übermacht konnte 
sich der Abt von S t . Michael nicht behaupten. Zwar fuchte ihn 
sein Advokat Stephan von Novaria nach Kräften zu verteidigen, 
vor allem gegen Johannes Chriftiani. Aber der Abt trat den 
Rückzug an. Sein Prokurator Thomas Rode — war der Abt 

/ V. XJ. IT X I U , .60. 

**) C.B. IV 91, 3: M.C. n 845. Jm Chronicon s. Michaelis 
Hildesheinensis (Seibnu, Scriptores reruin Brunswicensiurn 402) 
hd|t es: „Iste (seil. Tneodoricus Brinkmann) fuit cum cappelano 
ecclesie parrochialis S. Lamberti in nostro Cemcrerio anno 1434 in 
concilio öasüicnsi." 1434 mu| also in 1436 emenbiert werben. 

**) C.B.IV 190. 14. 
M ) C.B. IV 206,16 und 24. 
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*«) a B. IV 212, 34. 
») C. B. VI 72, 4. 
2 8 j Lünfcel, Gesuchte der Diözese Hilbesheim II 444. 
" ) Busch, de reiormatione monasteriorum bei ßeibniz, Scriptores 

rerum Brunswioensium 488. Der Passus sehlt bei Joh. Busch, Über de 
reformatione monasteriorum ed. Grube in Geschichtsquellen ber $rov. 
Sachsen Bb. XIX weil er sich in den besten Handschriften nicht stndet, 
wie auch Leibniz bemerkt: alia manus, sed non adeo diversa. 

2* 

unterdessen abgereist? — teilte den Vätern mit, „quod dominus 
abbas S. Michaelis laudavit et approbavit reformationem per 
dominos et patres ordinis factam" 2 6 ) . J m Ernst dachte Brink­
mann aber gar nicht an eine Resormation seines Klosters. Bereits 
am 28. Juni 1437 2 7 ) wandten fich die Resormsreunde des 
Benediktinerordens wieder in dieser Sache ans Konzil. Man möchte 
in Basel doch einige Äbte damit beaustragen, „ut certos visitatores 
in partibus per litteras sacri concilii deputatos ad visitandum 
et reformandum monasterium sti. Michaelis Hildeshemensis 
et alia monasteria ejusdem ordinis dicte diocesis auctoritate 
sacri concilii et pretextu litterarum ejusdem sub certis poenis 
et censuris ecclesiasticis moneant et requirant, ut ipsi vel 
eorum alter juxta formam litterarum sacri concilii ad effec-
tualem reformationem procedant etc., cum potestate illos, si 
recusaverint, dictis poenis et censuris incküsse declarandi". 
Auch daraufhin ist noch keine gründliche Resormation in St . 
Michael dnrchgesührt worden. Erst als Nikolaus von Eusa 1451 
nach Hildesheim kam, sand die Reform durch Absetzung von 
Brinkmanns Nachfolger endgültig Eingang 2 8 ) . 

Wenn der Widerstand gegen die Reformation sich dazu ver­
stieg, am Hort der Reformen etwas gegen die Reform auszurichten, 
dann kann es uns nicht wundernehmen, wenn ein Rembert ter List 
und Johannes Dederoth schwer mit der Durchführung der Reform 
zu kämpfen hatten. Als die beiden sich im Juni 1437 nach 
Georgenberg aufmachten, um krast der Konzilsbullen zu visitieren 
und zu resormieren, wurden sie von dem Abt abgewiesen. Dieser 
schickte vielmehr seinen Prokurator und Syndikus Eberhard mit 
einer Appellation nach Basel: paratos se licentes visitari et 
reforrnari, si reforrnatione indigeant, sed non per personas 
ipsius suspectas 2 Ö ) . Die Äbte belegten darauf das Kloster mit 
den in der Bulle angedrohten Strafen. Der Appell ans Konzil 
nützte Georgenberg anscheinend nicht viel. Denn im nächsten Jahre 
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war es schon in der Windesheimer Kongregation und wurde später 
eines der besten Refonnklöster80). 

Ein über das Leben im Einzelkloster hinausreichendes Stück 
der Reform war die E r n e u e r u n g d e r P r o v i n z i a l -
k a p i t e l. Benedikt X I I . hatte 1336 die Benediktinerklöster nach 
Provinzen eingeteilt und diesen befohlen, alle drei Jahre ein Pro-
vinzialkapitel abzuhalten. Diese waren sozusagen die Aussichts-
behörde über die einzelnen Klöster mit Ausnahme der exemten. Mit 
dem Verfall des echten Kloftergeiftes war der der Provinzialkapitel 
Hand in Hand gegangen. Es ist daher natürlich, daß mit der Ein­
führung der Reformen auch die Provinzialkapitel wieder streng 
durchgeführt wurden, da fie den Reformatoren die Handhabe boten, 
die eben gefeftigte Klosterzucht hochzuhalten. 

Am 3. Februar 1436 3 1 ) reichten die am Konzil weilenden 
Äbte und Religiofen des Benediktinerordens eine Supplik ein, das 
Konzil möge feine Zustimmung zur Abhaltung von Provinzial-
kapiteln in den Erzdiözesen Köln und Trier geben, wie sie in den 
Erzdiözesen Lyon, Tarantaise und Befancon abgehalten würden. 
Diefe Anregung ging anscheinend von Nichtdeutschen aus. Eine 
zweite Supplik sührt uns dagegen direkt an das Herz der Reformen, 
in die Diözesen Hildesheim, Halberstadt, Paderborn und Verden 
(vom 13. Mai 1438) 8 2 ) . Die Benediktinerklöster der genannten 
Diözesen baten das Konzil um die Erlaubnis, daß die Äbte und 
Religiösen ihres Ordens aus der Provinz Magdeburg an ihrem 
GeneraHapitel teilnehmen dürften. J n Magdeburg wurden die 
Generalkapitel anscheinend fehr lax gehandhabt. Nur fo ist die 
Supplik der Benediktinerklöfter zu verstehen. Dafür spricht auch 
der 1441 erfolgte Verfuch mehrerer Benediktineräbte der Diözefen 
Hildesheim, Paderborn, Verden, Halberftadt und der Herzogtümer 
Braunschweig, die der Mainzer Erzbifchof Dietrich von Erbach 
reformieren wollte, fich der Reform dadurch zu entziehen, daß ste 
nicht ihr, sondern das Magdeburger Provinzialkapitel besuchten. S i e 
trugen sich mit der Abficht, sich für immer aus der Mainzer Provinz 
zu lösen und sich an die Erzdiözesen Bremen und Magdeburg anzu­
schließen. Schon hatte das Konzil, anscheinend in Unkenntnis über 
die wahre Sachlage, seine Erlaubnis dazu gegeben, als Dietrich von 

*°) Grube, Johann Busch 53. 
**) C.B. IV 34, 3. 
») C B . VI 225, 30 und 235, 17. 
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Mainz seinerseits an das Baseler Konzil appellierte (April 1441). 
Er hatte auch Erfolg damit, vollzog aber die angedrohten Strafen 
nicht 3 3 ) . 

D i e w i r t s c h a f t l i c h e R e g e n e r a t i o n , d e r Körper zu 
dem Geist der Resormen, ging mit den geistlichen Reformen Hand 
in Hand. Und sie war notwendig; denn manche Klöster waren arg 
verschuldet. S o besaß das Michaeliskloster in Hildesheim kurz vor 
der Ankunst des Kardinals von Cusa (1451) 4000 Goldgulden 
Schulden 3 4 ) . Vor dem Eintritt Johann Dederoths in das Kloster 
Bursfelde hatte dieses kaum den einzigen dort wohnenden Mönch 
ernähren können 3 5 ) . Solchen Zuständen wurde durch die Reformen 
ein Ende gemacht; freilich lief dies ost nicht ohne Reibereien mit 
den Nachbarn ab. Der Abt des Hildesheimer Klosters M a r i e n ­
r o d e , Heinrich von Bernten, einer der eifrigsten Reformfreunde, 
hatte in feinem Kloster strenge Zucht eingeführt und Kirche und 
Kloster wieder in Stand setzen lassen. Seine nächste Aufgabe sah 
er darin, dem Kloster neue Einnahmequellen zu verschaffen. Er 
suchte den Viehbestand zu vermehren, legte Fischteiche an und baute 
verfallene Mühlen wieder a u f 3 6 ) . Weideland für das Vieh war 
genug vorhanden. Er konnte also hoffen, mit diesen Mitteln bald 
eine glänzende Klosterwirtschaft zu entwickeln. Nun waren aber die 
Hildesheimer seit Jahren gewohnt, ihr Vieh auf den Klosterwiesen 
zu weiden. Als daher der Abt das Weideland für das Klostervieh 
beanspruchte, entspann sich darüber ein heftiger Streit. Die Hildes­
heimer waren noch aus einem anderen Grunde Heinrich Bernten 
nicht hold. Er hatte das Augustinerinnenkloster Derneburg, das 
die Reformen hatte nicht annehmen wollen, mit aufheben helfen 3 7 ) . 
Dadurch waren manchen Hildesheimer Bürgern zu ihrem großen 
Verdruß ihre Töchter wieder zugestellt worden. Vorläufig gelang 
es den Hildesheimern aber nicht, etwas gegen Heinrich von Bernten 
auszurichten. S ie mußten im Gegenteil 300 Gulden Schadenersatz 
zahlen. Doch trieben sie auch fernerhin ihr Vieh auf die Kloster­
weiden. Noch mehr: aus den Steinbrüchen des Klosters holten sie 
schon behauene Steine. Die Vorstellungen des Abtes nützten 

3 3) Lückert, die furfürftliche Neutralität 128. 
3*) Lünfeel, Geschichte der Diözese Hilbesheim II 444. 
8 5) Grube. Johann Busch 54. 

. 3 8) Steiger, Heinrich von Bernten, Abt zu Marienrobe, in „Studien 
der Benedffiiner" XXXIII 243. 

**) Grube, Johann Busch 85. 
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nichts. Auf Veranlassung Heinrichs von Beruten sprach darauf 
der Papst das Jnterdikt über Hildesheim aus, wogegen die Bürger 
an Eugen und das Konzil zugleich appeßierten und Bischos Magnus 
bestimmten, das Jnterdikt aufzuheben. Heinrich von Beruten da­
gegen appellierte an den Erzbischos von Mainz. Aber alle Appel­
lationen nützten nichts. Auch das Konzil traf keine Entscheidung. 
Diefe fiel erst 1445 durch Vermittlung Friedrichs I I I . , den Hein­
rich von Bernten zweimal in Wien aufgesucht hatte. E s kam ein 
Vergleich zustande: Hildesheim zahlte 1400 Gulden Schadenersatz, 
bekam dafür aber Weideland und versprach, fürderhin den Abt un­
geschoren zu lassen 3 8). 

Neben diesen geistlichen Beziehungen haben wir auch recht 
m a t e r i e l l e A n l i e g e n zu konstatieren. J n erster Linie ist 
hier der J n k o r p o r a t i o n s s t r e i t K ö l n s m i t P a d e r ­
b o r n zu nennen, dann Bemühungen Balduins von Wenden um 
den Erzbischofsstuhl in Bremen, ferner Diözesanftteitigkeiten in der 
Provinz Bremen und schließlich Anliegen einzelner Prälaten. 

Seit 1414 gab es in Paderborn keinen Bischof mehr. Durch 
einen Vertrag vom 22. September 1414 zwischen dem Kölner Erz­
bifchof Dietrich von Mörs und dem Paderborner Domkapitel war 
der Erzbifchof zum Administrator auf zehn Jahre ernannt worden 3 9). 
Aber der Ehrgeiz und die Habfucht des Kölners strebte weiter. Er 
wollte Paderborn auf immer feinem Erzbistum einverleiben und 
stch dadurch zum mächtigsten Fürsten am Niederrhein machen. Er 
wußte, daß er mit folchen Plänen auf den entschiedenen Widerstand 
des Domkapitels stoßen würde. Daher wandte er fich nach Rom 
und erlangte in geheimen Verhandlungen von Martin V . eine Bulle 
(22. November 1429), die "das Bistum für ewige Zeiten dem Erz­
bistum inkorporierte* *°). Erzbifchof Konrad von Mainz, zu dessen 
Sprengel Paderborn gehörte, wußte seine Rechte nicht zu wahren 
und gab seine Einwilligung 4 1 ) . Aber den wichtigsten Faktor hatte 
Erzbischos Dietrich nicht berücksichtigt: das Paderborner Dom­
kapitel. Das Kapitel konnte der Bulle nur stattgeben, wenn es auf 
seine überlieferten Freiheiten und Rechte verzichtete; und das wollte 

m ) Döbner, Urkundenbuch der Stadt Hildesheim IV Nr. 593. Bgl. 
auch Deutsche Stäbtechrontten. Lübeck IV 43—45. 

**) Stentrup, Erzbischos Dietrich n. und sein Beesuch der Jnkorpo-
ration Paderborns 23. 

«) Ebenda* 31. 
4 1 ) Ebendort 33. 
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es nicht 4 2 ) . E s beschritt daher den Weg, der ihm noch blieb: es 
appellierte an den Papst. Daß diese Appellation bei Martin V . 
keinen Erfolg haben konnte, war klar. Aber Martin V . starb am 
20. Februar 1431 und ihm folgte Eugen IV. Dieser annullierte 
nun zwar alle Jnkorporationen und Unionen, die noch nicht rechts­
kräftig vollzogen waren 4 3 ) . Aber er wagte es nicht, sich den mäch­
tigen Fürsten am Niederrhein zum Feinde zu machen. Zum Schein 
dehnte er seinen Erlaß auch auf Paderborn aus, von einer wirk­
lichen Rückgängigmachung war aber keine R e d e 4 4 ) . Zndem belehnte 
König Sigmund Dietrich von Köln mit den Regalien des Bistums 
Paderborn, so daß der Erzbischof dieses nun völlig in seiner Hand 
zu haben schien (22. März 1431). 

Aber das Domkapitel beugte sich nicht. Nachdem ein Vermitt­
lungsversuch des Mainzers fehlgeschlagen w a r 4 5 ) , beschritt das 
Kapitel den Weg, der sich ihm seit 1431 eröffnet hatte. E s appel­
lierte an das Baseler Konzil. 

König Sigmund schickte, da der Besuch des Konzils noch 
immer zu wünschen übrig ließ, Anfang 1434 besondere Einladungs­
schreiben an die deutschen Bischöfe und Erzbischöfe. Auf seine Auf­
forderung hin lud der Erzbifchof von Mainz die Paderborner ein, 
Gesandte nach Basel zu schicken46). Sosort wurde ein Mitglied 
des Paderborner Domkapitels, Hermann von Recklinghausen, ge­
wählt und mit den Vollmachten zur Führung des Prozesses aus­
gestattet. Dieser wußte bereits mit den Prozeßakten Bescheid; denn 
er war 1430 als Prozeßvertreter vom Kapitel nach Rom geschickt 
worden 4 7), hatte aber unter den damaligen Umständen nichts aus­
richten können. Um die Wende vom März zum April 1434 kam 
er wahrscheinlich in Begleitung von Hermann Winkelsten in Basel 
an und wurde am 2. April inkorporiert4 8). Als Mitglied der 
deputatio pro cornrnunibus erreichte Recklinghausen schon am 
15. April, daß sie als bevollmächtigten Richter den Bischof von 

«) Ebenbort 34. 
•») Ebenbort 43. 
**) Ebenbort 44 unb 45. 
" ) Ebenbort 48. 
" ) Ebenbort 51. 

" ) C. B. HI 55, 19. Sein Begleiter Hermann .Sinkelsten wurde 
wahrscheinlich gar nicht inforporiert. SSir wissen von seiner Anwesenheit 
nur, weil er bald nach Recklinghausen* Inkorporation als 3euge bei einem 
Geldgeschäft fungierte, C.B. In 65, 19. 
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Lodi abordnete 4 0). Von den andern Deputationen wurden dazu 
noch die Bischöfe von Genf, Orleans und Evreux gewählt, vor 
denen der Prozeß geführt werden sollte, „usque ad sententiam 
definitivam exclus ive" 5 0 ) . Am 12. J u l i wurde der Bischof von 
Evreux zum "geschästssührenden Untersuchungsrichter* gewählt. 
Unterdessen war auch der Erzbischos von Köln aus dem Plan er­
schienen. Am 5. Mai hatte er dem Konzil einen Brief geschickt, 
des Jnhalts : die Jnkorporation sei von Johann X X I I I . vor­
genommen und von Martin V . bestätigt worden, und als ihr Be­
schützer habe er die Paderborner Kirche von ihren Feinden befreit. 
J a , die Paderborner hätten ihn bereits 30 000 Gulden gekostet. 
Weil fich nun aber die Paderborner Kanoniker heftig der Jnkorpo­
ration widerfetzten, so empsehle er dem Konzil wenigstens seine 
Ehre, mache aber zugleich darauf aufmerksam, daß in Paderborn 
augenblicklich gar kein Bischof existieren könne. Denn nach Abzug 
aller Lasten blieben ihm zum Unterhalt höchstens 6 Gulden jähr­
l i ch 5 1 ) . Die meisten Angaben des Erzbischofs waren in irgend 
einer Weife falsch, und besonders gegen die letzte Behauptung 
machten die Paderborner geltend, daß die Paderborner Diözese be­
deutend reicher sei als etwa Hildesheim, Osnabrück, Minden oder 
Verden 5 2 ) . J n den dann vom Bischos von Evrenx abgehaltenen 
Terminen suchten die Kölner Vertreter den Prozeß möglichst in die 
Länge zu ziehen, und schließlich brachten sie es dahin, daß an Stelle 
des Martialis von Evreux, eines Freundes des Paderborner Dom­
kapitels, der auf Seiten des Erzbischofs von Köln stehende J o ­
hannes Schaßermann, erwählter Bischof von Gurk, trat. Um in 
diefer ungünstigen Situation weiteren Verhandlungen aus dem 
Wege zu gehen, beschlossen die Paderborner, direkt einen neuen 
Bischof zu wählen 6 8 ) . Das konnte das Konzil aber nicht zugeben, 
woßte es den Erzbifchof nicht vor dm Kopf stoßen. Andererfeits 
konnte die Synode aber auch nicht das Unrecht begehen, und das 
Kapitel dem Erzbifchof preisgeben. S o gerieten die Verhandlungen 
ins Stocken. Hermann von Recklinghaufen erkannte ganz richtig, 
daß hier nicht viel mehr zu machen fei. Er verließ daher am 

**) c.B. In 71, 1. 
) Stentrup 53. 

»i M.C. II 657. 
8 / Stentrup 52-53; Lückert, die kurfürstliche Neutralität 129. 
M ) Stentrup 55. 
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5. Oktober 1436 das Konzi l 5 4 ) , und vorläufig verschwindet damit 
auch der Paderborner Prozeß aus Basel. J m Jahre 1439 slackerte 
der Jnkorporationsprozeß noch einmal auf. Die Konzilsboten, wie 
immer begierig nach der Freundschaft des Erzbischofs von Köln, 
kamen auf dem Mainzer Reichstage vom März 1439 dem Erzbifchof 
weit entgegen und erklärten durch ihren Führer, den Patriarchen 
von Aquileja, die Jnkorporation für rechtskräftig55). Doch der 1434 
neugewählte Erzbifchof von Mainz, Dietrich von Erbach, war be­
deutend energischer als fein Vorgänger und wollte fich die Gebiets­
beraubung nicht gefallen lafsen. Er appellierte an das Bafeler 
Konzil in einer Supplik betr.: „revocationem dismembracionis 
facte de ecclesie Padebornensi in prejudicium ecclesie Magun-
tine" 5 6 ) . Und wirklich wurde vom Konzil die Jnkorporation für 
null und nichtig erklärt. Jndeffen scheint dieser Beschluß außer­
halb Basels nicht bekannt geworden zu sein, so daß er auf die 
Weiterentwicklung von keinerlei Einfluß war. Nicht einmal die 
Hauptbeteiligten scheinen darum gewußt zu haben. Der Grund 
dafür ist nicht allzuschwer einzufehen. Die Väter wollten es in dem 
damals schon tobenden Kampf mit dem Papst weder mit dem 
Kölner noch mit dem Mainzer Erzbifchof verderben. Eine offene 
Entscheidung ist daher in Bafel nie getrosten worden. Der Streit 
wurde erst 1444, als der Kölner Erzbifchof durch die Soester Fehde 
daju gedrängt wurde, entschieden durch einen Vergleich: der Erz­
bischos verzichtete aus die Jnkorporation, wurde aber zum Admini­
strator von Paderborn ernannt 5 7 ) . 

Die zweite Angelegenheit, die wir hier zu besprechen haben, ist 
die Resignation des Erzbischofs von Bremen, Nicolaus von Delmrn-
horst, und die B e m ü h u n g e n B a l d u i n s v o n W e n d e n 
um d e n E r z b i s c h o f s f t n h l . Erzbifchof Nicolaus, aus 
dem Haufe der Grafen von Delmenhorst, hatte durch einen unglück­
lichen Feldzug gegen die Friefen (1426) fich und fein Stist in 
schwere Schulden gestürzt. Außerdem hatten die Teilnehmer an 
dem Kriege gegen die Friefen fich dadurch schadlos zu halten 
fiesucht, daß sie das Erzstist plünderten und brandschatzten. Mit 
dem Rate der Stadt Bremen und mit seinem eigenen Klerus hatte 
e t j i c h ^ ^ i n d e t , so daß er in seiner Stellung als Erzbischos im» 

M ) C.B. IV 2%, 23. 
M Stentrup 59. 
M ) C.B. VI 555, 30. 
5 7) Stentrup 89 ss. 
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möglich geworden war und er sich entschloß, zu resignieren. Die 
Verhandlungen darüber dauerten freilich lange. Am 31. J u l i 1433 
hören wir zum ersten Male am Konzil davon, daß Erzbischos Nico­
laus resignieren und daher seinen Konzilsvertreter (Fruetusrnontis?) 
abberufen wolle 5 8 ) . Die Beratungen zogen sich bis Anfang 1434 
am Konzil hin, ohne daß man zu einem Ergebnis kam 5 9 ) . Am 
21. Januar 1434 unterbreitete Fructusmontis dem Konzil noch 
einmal ein Schriftstück, das die Suspension seiner Vertretung ent­
h ie l t 6 0 ) . Am 12. Februar erstattete dann der Kardinallegat und 
Präsident des Konzils Cesarini Bericht über die Angelegenheit61). 
Er klagte bitter: seit fast einem Jahre werde nun schon die Ange­
legenheit vor dem Konzil verhandelt. Zweimal habe der Erzbischos 
Prokuratoren zur Resignation ernannt und ebenso ost widerrufen. 
Die Kirche hätte großen Schaden erlitten. Dem Erzbifchof liege 
aber mehr an dem Streit als an der Last des kirchlichen Amtes. 
Man beschloß, von jeder Deputation zwei Mann abzuordnen, 
„qui sirnul videant de nova provisione fienda cum potestate 
concludendi in m a t e r i a " 6 2 ) . Zur selben Zeit führte das Konzil 
Verhandlungen mit den Vertretern des Abtes Balduin von Wenden 
vom Michaelskloster in Lüneburg, mit dem auch das Bremer Ka­
pitel wegen Übernahme des Erzbistums in Verbindung getreten 
w a r 6 3 ) . Zur Behandlung der Angelegenheit hatten der Abt und 
die Stadt Lüneburg Gesandte nach Basel geschickt: Nicolaus 
Sachow, Scholaft und Magister aus Lübeck, Gerhard der Wale, 
Dietrich BoHeri, Conrad von Abbenborch, Archidiakon zu S t . J o ­
hann in Lüneburg, Dietrich von Je insen 6 4 ) und Lippold Bo-
decker65). Die beiderseitigen Verhandlungen zogen sich noch recht 

») C.B. II 457, 33; 458, 18. 
») C.B. II 524, 18; 531, 13; 535, 1, 
M ) C. B. In 10, 15. 
«) C.B. In 25,19; M.C. n 581. 
•*) C.B. In 27, 8; 28, 20. 
M ) Reuter, Balduin von Wenden, 3eitschrist für niebersachstsche 

Kirchengeschichte XIV 61 und 62. 
M ) Bielleicht ist er identisch mit Dietrich von Gehsen. Bgl. dazu 

Seite 76 Nr. 3. 
•») Reuter, Balduin von Wenden (3eitschrist für niedeesächftsche 

Kirchengeschichte XIV) 62 und 66. Aus den Konzilsakten kennen wir nur 
Nicolaus Sachow. Ob die andern ie inkorporiert wurden, können wir 
nicht mit Bestimmtheit sagen. Doch ist wohl anzunehmen, daß die Jnkorpo* 
ration nicht erfolgte, sondern die Genannten dem Nicolaus Sachow zur 
Beratung beigegeben waren oder ihm als Boten dienten. 
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lange hin, was Balduijt von Wenden nicht unerhebliche Summen 
kostete. J m August j.434 wurden zu diesem Zwecke, wie aus der 
Lüneburger Sotmeistereirechnung hervorgeht, 400 Rheinische Gul­
den von dem Sotmeister Heinrich Lange gezahlt. Am 9. September 
erhielt Gerhard der Wale "in der Sache des Bistums zu Bremen* 
200 Rheinische Gulden und am 30. September Magister Dietrich 
Bolleri 100 Rheinische Gulden unter der gleichen Bezeichnung6 6). 
Wie die Sache am Konzil ausgelaufen ist, ob überhaupt von den 
Baseler Vätern eine endgültige Bestimmung getroffen wurde, wissen 
wir nicht. Bremen wandte sich an den Papst, der Erzbischos Nico­
laus mit einer Pension und Leibrente von dem Amt befreite und 
in einer Bulle vom 22. Dezember 1434 6 7 ) dem Abte Balduin von 
Wenden die Erzdiözese Bremen übertrng. Daraus richtete Erz­
bischos Balduin 1436 eine neue Prokuratur in Basel ein: am 
25. Mai wurde Dietrich von Geysen sür sich und den Erzbischos 
von Bremen inkorporiert6 8). 

Der neue Erzbischos hatte sich am 25. August 1434 unter 
anderem verpachten müssen, von den Stistsschnlden seines Vor­
gängers binnen 6 Monaten 10 000 Rheinische Gulden bar zu be­
zahlen und die übrigen ans sich zu nehmen 6 9). Aus diesem Ver­
sprechen suchte Nicolaus von Delmenhorst Kapital für sich heraus­
zuschlagen. Nachdem Balduin von Wenden jene 10 000 Rheinische 
©ulden beglichen hatte, forderte Nicolaus auch noch auf Grund des 
Vertrages eine Zahlung feiner persönlichen Schulden. Balduin 
weigerte sich mit gutem Grunde, dies zu tun, denn er hatte wirklich 
nur die Bezahlung der Stistsschnlden versprochen. Die Angelegrn-
heit wurde auf sein Betreiben vor Papst und Konzil gebracht. 
Beide rntschieden dahin, daß der Hildesheimer Propst Eggehard 
von Hahnensee mit dem Prozeß betraut würde, und dieser fällte das 
Urteil zugunsten des neuen Erzbischofs 7 0 ) . 

Des österen ernannte das Konzil E r z b i s c h o s B a l d u i n 
a l s R i c h t e r i n h e i m a t l i c h e n S t r e i t i g k e i t e n . 
Der erste Fall sührt uns in die D i ö z e s e V e r d e n . 

_ w ) Dietrich von Jeinsen erhielt sür seine Tätigkeit in Basel von der 
Stadt Lüneburg in den fahren 1435—1437 550 Rheinische Gulden. 
_ 8 7) Hobenberg, Lüneburaer Urkundenbuch 647, Anmerkung 2; Reuter, 
Balduin von Wenden in Zeitschrist sür nieders. Kirchengeschichte XIV, 63. 

Dodenberg, Öüneburger Urkundenbuch Nr. 1056. 
leitschrist für niederfachsische Kirchengeschichte XIV 73. Meibom, 
Bremense 76. 
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Bischof Johann dvu Verden hatte in einer schweren Fehde mit 
den Herren von Thedinghausen, den Herren von Langwedel, dem 
Erzbischof Nicolaus von Bremen und dem Grafen Otto von Hoya 
schwere Verluste erlitten. Der Süberend von Verden war erobert, 
geplündert und mit allen Domherrenhösen ausgebrannt worden 7 1). 
Nach Friedensschluß sorderte das Domkapitel Schadenersatz für die 
Verwüstung und wandte sich mit einer Spolienbeschwerde ans 
Baseler Konzil. Als bevollmächtigten Vertreter sandte es den 
Domherrn und Propst von Bardowiek, Johannes Gerwin, an den 
Oberrhein 7 2). Dieser traf in den ersten Apriltagen des Jahres 
1434 in Basel ein und übergab dem Konzil die Beschwerde zur 
Verhandlung. Am 8. April war sie in der deputatio pro cornrnu-
nibus, ohne daß ein endgültiges Urteil von ihr gesüßt wurde 7 3 ) . 
Dieses kam in Basel auch nicht zustande. Vielmehr wurde dem 
Erzbischof Balduin von Bremen der Prozeß übertragen 7 4), und 
unter seiner Vermittlung kam am 7. April 1435 ein gütlicher Ver­
gleich zustande. 

Hatte dieser Faß eigentlich außerhalb des erzbischöslichen 
Machtbereiches gelegen, so führt uns das Folgende direkt in die 
P r o v i n z B r e m e n . 

Der m e c k l e n b u r g i s c h e Ritter Matthias Axkowe hatte 
L ü b e c k schwer geschädigt, wofür man ihn in Lüneburg gefangen 
gehalten hat te 7 6 ) . Aus Rache dafür ließ er wiederum durch seine 
Freunde den Propst Bertold Dives aus Lübeck greifen und auf 
Burg Schwane ins Verließ legen, was diesem das Leben kostete. 
Empört darüber erwirkten Johann von Lübeck und Nicolaus 
Sachow in Basel das Jnterdikt für ganz Mecklenburg. Wieder 
wurde Erzbischos Balduin vom Konzil als Richter mit dieser Sache 
betraut, und am 18. August 1437 mußte der "Herzog von Mecklen-

7 1 ) ^sannkuche, ältere Geschichte Berdens 289. 
n ) Ebenbort 240. ^sanrnuche nennt ihn Johannes Gerbaw, C.B. 

Johannes Gerwini, Gherowini ober Ghebowiz, Segovia M. C. II 670 Jo* 
annes Garmi Barbecensts. Hatter lä&t auch «inen Johannes Gwaswini 
C.B. In 367. 12) mit ihm ibentisch sein (Register 661), irrt aber offen* 
ar. Denn bieser Iohannes Gwaswini reicht eine Supplik wegen Ehe* 

bispens ein. was bei einem Domherrn unb Propst wohl nicht gut möglich ist. 
* ) C.B. In 62. 25. 
») Reuter, Balduin von SBenben, in Zeitschrist für niebersöchstsche 

Kirchengeschichte XIV 70. 
7») Deutsche Stäbtechronifen, Lübeck In 430 ff.; IV 2. Auch Masch, 

Geschichte des Bistums Raleburg 341. 
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burg für die Gefangennahme und den Tod des Propstes in Lübeck 
Buße tun und Sühne geben* 7 6 ) . 

Der dritte Fall endlich bringt uns nach R o st o ck. Hier war 
eine demokratische Empörung ausgebrochen, der alte Rat vertrieben 
und ein neuer eingesetzt worden. Der flüchtige alte Rat wandte sich 
an den Kaiser, der am 12. Mai 1432 Acht und Aberacht über die 
Stadt aussprach. Als das wenig nützte, appellierte der alte Rat 
an den Papst. Der neue Rat indessen wandte sich an das Baseler 
Konzil, das 1435 Balduin von Wenden mit dem Prozesse betraute. 
Dieser entschied zugunsten den alten Rates. Als darauf der neue 
Rat, mit dieser Entscheidung nicht einverstanden, ans Konzil appel­
lierte, wurde dies nicht angenommen, sondern die Stadt mit Bann 
und Jnterdikt belegt. S o lag Rostock in der Reichsacht und 
-aberacht, in Bann und Jnterdikt, und der Erzbischos von Bremen 
sorgte dafür, daß die Reichs- und Kirchenstrasen ihre Wirkung nicht 
verfehlten. Der Handel wurde unterbunden, der Klerus hielt keinen 
Gottesdienst mehr ab, stellte überhaupt alle geistlichen Handlungen 
ein. J n dieser Lage trat die Universität Rostock — gegründet 
1419 — mit der Bitte ans Konzil heran, ob sie nicht wegen der 
Kirchenstrafen die Universität in eine andere Stadt, womöglich in 
eine andere Diözese verlegen dürfe 7 7 ) . Dieser Bitte entsprachen 
die Väter in einer Verfügung vom 28. September 1436 7 8 ) , worauf 
die Professoren und Studenten 1437 nach Greifswald zogen. 

Schließlich haben wir hier noch einige ganz p e r s ö n l i c h e 
W ü n s c h e n o r d w e s t d e u t s c h e r B i s c h ö f e zu verzeichnen. 
Am 23. Dezember 1434 bat der Erzbischos von Köln darum, den 
Böhmenhalbzehnten nicht bezahlen zu brauchen 7 9). Die Supplik 
wurde an die natio Germanica zurückgeschickt. Weiter hören wir 
nichts von ihr. — Der Snffragan (Weihbifchof) des Bischofs von 
Münfter,Johannes, Bischof von Athyra (Thrakien), ging am 4.April 
1435 die Väter an, sie möchten ihn doch von einem Eid befreien, 
der ihn zwinge, Rom (Limina apostolorum Petri et Pauli) zu 

" ) Neuter, Balduin von Wenden in Zeitschrist für niedersächstsche 
Kirchengeschichte XIV 76—77. 

n ) C.B. IV 272,21. Reuter, Balduin von Wenden, in Zeitschrift 
für niedersöchstsche Kirchengeschichte XIV 78. BgL auch Kaussmann, Ge­
schichte der deutseben Universitäten II 448. Anmerkung 1. 

* ) C.B. IV 285. Die eben gestreisten Ereignisse werden wir noch 
einmal berühren und weiterführen. 

" ) C B. In 277. 
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3. 

Wir haben in den eben behandelten Ereignissen zwar mehrfach 
über die Zeit von 1434 bis 1436 hinausgegriffen, in der Hauptsache 
ließ sich das Gesagte aber doch in dieser Periode kirchlichen Friedens 
unterbringen. Wir nehmen den Faden da wieder auf, wo der 
n e u e K o n f l i k t z w i s c h e n P a p s t u n d K o n z i l be­
ginnt. 

Seit Sigmund mühevoll eine Einigung zustande gebracht hatte, 
herrschte zwar äußerlich Friede, innerlich fehlte es dagegen an 
Reibereien nicht. Den einen Punkt, den Ablaß, haben wir bereits 

*») C.B. IE 360, 7. 
**) C.B. In 378, 11. — Über Martenfelb vgl. SchmifcKallenberg 

Monasticon Westfaliae 45. 
*«) C.B. In 378, 10. 
M ) C. B. Vn 134, 13; 178, 5. An der legten Stelle mufc im Test 

Henricus de Erufeberker ergänzt werben. 
M ) C.B. IV 216, 9 : 222, 14. Auch ber Bischof von Schleswig 

wirb öfter erwähnt: C.B. II 247; 244, 17 (?) ; 544, 19. Jedoch ist nicht 
recht ersichtlich, worum es sich handelt. Über weitere Suppliken des Schles. 
wiger Bischofs weiter unten. 

besuchen. Drei Deputationen gewährten ihm die Bitte. Der Reform­
ausschuß erklärte sich nur dann damit einverstanden, wenn er in 
der Zeit, in der er selbst in Rom sein müsse, dort einen Vertreter 
unterhalte 8 0). — Bischof Heinrich von Münster wollte in dem Zi-
sterzirnserkloster Marienfeld 8 1) eine ständige Messe einrichten 
(30. April 1435). Eine diesbezügliche Supplik wurde dem Kardi-
nallegaten Cesarini von den Deputationen übertragen, „qui provi-
deat supplicanti ut petitur" 8 2 ) . — Bischof Albert von Minden 
wollte einen Heinrich von Crußberker, sacre theologie lector, zu 
feinem Suffragan und zugleich zum Bifchos von Castello Branco 
(Portugal) ernannt wissen (14. M a i 1440). Er selbst fühlte sich 
nämlich nicht mehr in der Lage, sein geistliches Amt „propter 
guerrarum turdines et alia maxima impedimenta" auszufüllen. 
Die Supplik wurde dem Bifchos von Bich, dem Bischof von Dax 
und Rndolf von Rüdesheim übertragen, welche der Bitte ent­
sprachen 8 S ) . — Bischof Johann von Verden wünschte von seinem 
Metropoliten konsekriert zu werden und die Vonmacht zur Konse­
kration zu erhalten, was die Deputationen ihm auch gewährten 8 4). 
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berührt; ein anderer war die Annatensrage. Zum offenen Durch-
bruch kam der Streit aber weder über den Ablaß noch über die 
Annaten, sondern anläßlich der Ortswahl für das Unionskonzil. 
Am 11. April 1433 waren Konzilsgesandte in Konstantinopel ein­
getroffen und hatten in den folgenden Monaten mit den Griechen 
über die Union verhandelt 1 ) . Jhren Bemühungen war es ge­
lungen, griechische Gesandte nach Basel zu bringen, die am 11. 
und 12. April 1434 von den Vätern eingeholt wurden. Am 7. Sep­
tember kam die Verhandlung mit ihnen zum Abschluß. E s wurde 
eine Reihe von Orten aufgestellt, aus denen sich die Baseler einen 
für das künftige Konzil ansfuchen konnten. Als Gegenleistung 
dafür follte das Baseler Konzil die Kosten zu tragen haben. Nach 
manchen päpstlichen Quertreibereien wurde der Beschluß am 
14. April 1436 bestätigt. Ende November — wir kommen daraus 
noch zurück — wählte man an erster Stelle Basel, das aber nicht 
in Betracht kam, weil die Griechen nicht dahin kommen wollten, 
zweitens Avignon und drittens einen Ort in Savoyen. J n der 
Abstimmung am 5. Dezember 1436 erklärte sich die große Mehrheit 
für Avignon, eine päpstliche Minderheit, die Legatenpartei, für 
Florenz und Udine, d. h. für einen Ort im Machtbereich des 
Papstes. Damit hatte sich deutlich gezeigt, daß der große Gegensatz 
Papst und Konzil auch in Basel selber Wurzel gesaßt hatte. Nach 
monatelangen Verhandlungen, die diesen Zwiespalt aus der Welt 
schaffen sollten, kam der Gegensatz ossen zutage. Am 7. Mai 1437 
faßten beide Parteien ihre entgegengesetzten Beschlüsse über die 
Ortswahl; Eugen bestätigte, mit Freuden in diese Konzilswunde 
hineingreifend, das Dekret der Minorität. S o war der Abgrund 
wieder aufgerissen und eine Überbrückung schwieriger denn |e. Die 
Majorität in Basel schritt bald daraus zur Ausarbeitung einer 
Zitation gegen den Papst, der aber Sigmund nach Kräften entgegen­
zuarbeiten suchte. Am 14. September 1437 kamen ihm die Kur­
fürsten zu Hilfe, die das Konzil bitten ließen, sie möchten doch von 
ihrem Vorhaben abstehen 2 ) . Jndefsen, alle diese Versuche blieben 
vorerst ergebnislos. Denn Eugen kündigte am 18. September die 
Verlegung des Konzils nach Ferrara an, und die Bafeler, empört 
darüber, sprachen am 1. Oktober die Kontumazerklärung über den 

i) C.B. I 128. 
*) B.T.A XII 243, 18. 
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Papst aus. Bald darauf gelang es aber dem Kaiser, die drohende 
Gefahr wenigstens aufzuhalten. Am 12. Oftober gewährte das 
Konzil dem Papst einen Ausschub von 60 Tagen, und auch 
Eugen I V . nahm die kaiserliche Vermittlung a n 3 ) . 

Gleich dem Kaiser suchten auch die Kurfürften die beiden 
Gegner möglichst auseinanderzuhalten, wie schon die kurfürstliche 
Eingabe vom 14. September zeigte. Auf dem K u r f ü r s t e n ­
t a g zu F r a n k f u r t vom 3. November 1 4 3 7 — der Erz­
bifchof von Köln war zwar nicht perfönlich anwefend, doch war 
er, wie sich gleich zeigen wird, mit den Beschlüssen einverstanden — 
forderten die Kurstosten vom Konzil völlige Aushebung des Pro­
zesses gegen den Papst und eine Entschädigung des Papstes für die 
verlorenen Annaten. Ferner baten fie, in bezug auf die Ortswahl 
für das Unionskonzil von weiteren Schritten Abstand zu nehmen 
und schon unternommene rückgängig zu machen. Vielmehr möge 
man fich hier ganz den Verhandlungen mit den Griechen anpassen4). 
Am 16. Dezember wurden von Frankfurt, wo fich die kurfürstlichen 
Räte gemäß ihren Abmachungen wieder eingefunden hatten, Ge-
fandte, ausgerüstet mit einem Beglaubigungsschreiben5), nach Bafel 
und Rom abgefertigt. Der Erzbifchof von Köln zeichnete bei dem 
Beglaubigungsfchreiben mit und gab dadurch kund, daß er gegen 
die Beschlüsse nichts einzuwenden habe. 

Als die Gesandten im Januar 1438 in Bafel ankamen, war 
der 60tägige Aufschub längst verstrichen. Die Väter hatten darum 
auch schon am 20. Dezember 1437 den Projeß gegen den Papst 
wieder aufgenommen6). Auch die kurfürstlichen Gesandten ver­
mochten an dieser Tatsache nichts mehr zu ändern. Obwohl die 
Gesandten der Sendung einen konzilssreundlichen Anstrich gaben 
und über den Frankfurter Beschluß hinausgehend nicht völlige Auf­
gabe, sondern nur vorläufige Aufhebung des Prozesses verlangten, 
erteilte ihnen das Konzil in der Generalkongregation am 17. J a ­
nuar 1438 doch eine negative Antwort. Nicht einmal von einem 
Aufschub des Prozesses gegen Eugen I V . toollten die Väter etwas 
wissen 7 ) . 

*) Zum Ganzen vgl. R.T.A. XU 111 ss. und Hefele VE 651 ss. 
* R.T.A. X& Nr. 192. 
8 ) R.T.A. X n Nr. 198. 
•) n c n 1112 ss. 
1) R.T.A. XH Nr. 200. 
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Sie sprachen vielmehr am 2 4. J a n u a r 1 4 3 8 d i e 
S u s p e n s i o n über den Papst aus, als Gegenzug gegen dessen 
Vorgehen. Dieser hatte nämlich am 1 0 . J a n u a r das K o n z i l 
zu F e r r a r a mit der ersten Sitzung e r ö f f n e t 8 ) . J n der 
zweiten Session am 15. Februar erklärte er das Baseler Konzil seit 
dem 18. September 1437 für aufgelöst und befahl den Vätern, 
Basel innerhalb eines Monats zu verlassen9). Die Kirche zersiel 
wieder in zwei sich bitter bekämpfende Teile. 

Um diesem ihrem Vorgehen Anerkennung im Reiche zu ver­
schössen, eilten beide Parteien auf den W a h l t a g v o n F r a n k -
f u r t (März 1438). J m Reich fah man mit Spannung auf die 
Entwicklung der Dinge. Das zeigt die Besuchszisser des Frankfurter 
Tages. Mit Ausnahme des Erzbischofs von Bremen — die 
Gründe für fein Ausbleiben find unbekannt — waren alle Kirchen­
provinzen Deutschlands vertreten. Der Sprecher des Papstes, der 
Bischos von Urbino, sorderte die Durchführung der Verlegungsbulle, 
die Abberufung aller Vertreter aus Basel und den Besuch oder die 
Beschickung des Konzils von Ferrara. Er wies darauf hin, daß 
nun bald die Union erfolgen würde, da ja die Griechen bereits in 
Jtalien gelandet wären. Schließlich mahnte er alle zum Gehorfam 
gegen den Papst, besonders die Erzbifchöfe erinnerte er an ihren 
dem Papst geleisteten E i d 1 0 ) . Demgegenüber fuchte der Haupt­
redner des Konzils, der berühmte Kanonist Nicolaus Tndefchi, aus 
der Geschichte des Streites mit dem Papst die Handlungsweise des 
Konzils zu rechtfertigen. Dann forderte er die Annahme der Re­
formdekrete des Konzils und des Suspenfionsdekretes gegen Eugen; 
man folle die Pässe nach Ferrara fperren, um den Besuch des 
„conciliabulum" zu verhindern, den Mitgliedern des Baseler Kon­
zils aber genügende Sicherheit gewähren 1 1 ) . — Wie sollten sich die 
Fürsten zwischen diesen beiden entgegengesetzten Forderungen ent­
scheiden? Beide Parteien behaupteten mit der gleichen Sicherheit 
ihren Standpunkt, und beide hatten, von ssch aus gesehen, recht. Um 
eine endgültige Entscheidung für oder wider die eine treffen zu 
können, dazu waren die Ereignisse zu neu, ließen sie stch zu wenig 
überblicken. Und doch schien die ganze Situation sie zu sordern. 

8 ) Hesele VII 660. 
•) ©bendort 664. 
«) R.T.A. XIII Nr. 12fr-127. 
" ) R.T.A. XIII Nr. 129. 

fttederstfchs. Jahrbuch 1928. 3 
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Denn die sich widersprechenden Verfügungen der beiden Parteien 
mußten in den Diözesen eine geradezu katastrophale Wirkung her­
vorrufen. J n diefem Dilemma gingen die Fürsten den Weg, der 
ans all diesen Schwierigkeiten hinauszuführen schien und zugleich 
auch eine Handhabe zur Vermittlung zwischen beiden Gegnern bot. 
S i e erklärten sich für n e u t r a l, ohne, wie sie hinzusetzten, damit 
dem Papst oder der Kirche die Obödienz anständigen zu wollen. 
Um aber die Wirkung der einander entgegengesetzten Verfügungen 
anfznheben, erklärten sie, die Leitung und kirchliche Gerichtsbarkeit 
(suprernarn potestatern ecclesiastice policie gubernacula) in 
ihren Diözefen und Territorien fetter in die Hand nehmen zu 
wollen. Damit fielen auch alle Ablaßverfügungen, fei es nun vom 
Konzil oder Papst, ins Wasser. Was einst am 7. April 1437 der 
Erzbischos von Bremen und seine Bischöse in Lübeck beschlossen 
hatten, daß nämlich das Ablaßgeld vorläufig in den Diözefen 
bleiben foUe, das wurde nun für das ganze Reich und damit auch 
für alle unfere nordweftdeutfchen Diözefen Wirklichkeit. Daß mit 
diefem Vorgehen weder die Bafeler Synode noch Eugen I V . ein­
verstanden war, war vorausjusehen. Daher erklärten die Fürsten 
am gleichen 17. März, daß sie bei allen Strafen, die etwa von Rom 
oder Bafel ans nach dem 18. Februar über fie verhängt würden, 
an das künstige okumenifche Konzil appellierten1 2). Um aber die 
Klnst zwifchen Papst und Konzil nicht unüberbrückbar werden zu 
lasten, wollten die Kurfürsten felber mit ihrem König an der Ver­
mittlung arbeiten. Als das beste Mittel dazu sah man einen neuen 
Tag an, aus dem die "zwitracht* behandelt werden sollte, oder im 
Notsalle die Verlegung des Konzils an einen dritten Ort 1 3 ) . Wenn 
aber, was Gott verhüten wolle, es ihnen nnd dem künstigen König 
nicht gelingen wollte, Einigkeit und Frieden in der Kirche wieder 
herzustellen, fo würde man sich der Partei zuwenden, die nach dem 
Urteil von Theologen und Juristen Recht und Gerechtigkeit für fich 
habe. Das war, wie Beckmann hervorhebt1 4), "im Ziele" die 
Novemberpolitik von 1437, nur mit einem "großen Unterschied der 
Mittel*. Hatte man damals alles an den "freiwilligen Widerrnf* 
der beiden Parteien geknüpft, fo zog man jetzt "in der Erkenntnis 

B.T.A. x n i Nr. 131. 
«) R.T.A. XIn Nr. 29 Artikel 1 und 2; Nrn. 173; 177; 180. 
dazu auch Seite 39, Anmerkung 2. 
*) R.T.A. XIn 39, 28 ff. 
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der Untauglichkeit des Weges* den Streit "vor das eigene Forum*. 
Am gleichen Tage wiederholten die Kurfürsten in einem Brief 1 5 ) 
an das Konzil die alte Bitte um Aushebung des Prozesses gegen 
den Papst. Von einem gleichen Schreiben an Eugen I V . , das in 
dem Brief an Basel erwähnt wird, nahm man aus unbekannten 
Gründen Abstand. Ebendasselbe gab man auch den Konzils­
gesandten zur Antwort. Die Neutralitätsurkunde und Protestation 
wurde ihnen mitgeteilt, aber eine Abschrist erhielten sie nicht 1 6 ) . 
Um dieses kühle Verhalten etwas zu verdecken, erklärten die Kur­
fürsten, "sie wollten die Autorität des Konzils anerkennen und 
schützen und sreies Geleit gewähren*. Nach der Königswahl 
Albrechts I I . wurden Nrutralitätserklärung und Protestation redi­
giert, besiegelt und zur Bekanntmachung in die einzelnen Diözesen 
übersandt. 

Der Erzbischos von Bremen sollte eine Abfchrist erhalten und 
zugleich gebeten werden, fich den Erklärungen anzuschließen17). 
Und wirklich traten die alten Bündnisverwandten von 1437, Erz­
bifchof Balduin von Bremen, die Bischöfe Johann von Verden, 
Hermann von Schwerin und Pardam von Ratzeburg, dem Neu­
tralitätsbunde b e i 1 8 ) . Der Erzbifchof von Mainz hatte bereits 
vor Beginn des Wahltages am 21. Februar feine Suffragane für 
den 30. März nach Mainz zur Befprechung der Kirchenfrage ent­
boten 1 Ö ) . Nachdem in Frankfurt die Entscheidung gefallen war, 
blieb ihm nur mehr übrig, feinen Bischöfen die Beobachtung der 
Neutralität befonders ans Herz zu legen 2 0 ) . Und die, welche die 
Provinzialfynode nicht besucht hatten — dazu gehörte neben den 
Bischösen von Augsburg, Straßburg und Chur auch der Hildes­
heimer — , forderte er als Metropolit noch besonderes auf, sich mit 
ihrem Klerus der Neutralitätserklärung anzuschließen. Was der 
Kölner unternahm, ist uns nicht bekannt geworden. 

**) R.T.A. XIII Nr. 136. „ _ 
*•) R.T.A. XIII Nrn. 138 Artikel 6; 150 Art. 2, und 151 (Sego* 

vias und eines Ungenannten Bericht). 
*?) R.T.A. XIII Nr. 138 Art. 3. Auch die Boten Salzburgs und 

Magdeburgs erhielten alles mit der gleichen Bitte mitgeteilt. 
») Ntofch, Geschichte des Bistums Rafceburg 342. Ob dazu ein 

eigener Konvent anberaumt wurde, vermag ich, da mir die Urkunde nicht 
zur Bersügung steht, nicht zu entscheiden, doch halte ich es für sehr wahr« 
scheinlich. 

») R.T.A. XIII Nr. 119. 
2 0 ) (Sbendort Nr. 150. 
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